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Textteil zum Bebauungsplan 

Die nachfolgenden textlichen Festsetzungen sind hinsichtlich ihres Geltungsbereichs de-
ckungsgleich mit dem zeichnerisch festgesetzten Geltungsbereich des Bebauungsplans der 
Gemeinde Rimbach „Verlängerung in der Hohl“. Die zeichnerischen und sonstigen Festset-
zungen der Plandarstellung werden durch die textlichen Festsetzungen ergänzt. 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 (1) BauGB in Verbindung mit der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

1. § 9 (1) Nr. 1 BauGB: Art der baulichen Nutzung: 

1.1 Es wird „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) im Sinne des § 4 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festgesetzt. 

1.2 Im Sinne des § 1 Abs. 5, 6 BauNVO sind die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

2. § 9 (1) Nr. 1 BauGB: Maß der baulichen Nutzung: 

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 
BauNVO wird bestimmt durch die zulässigen Werte für die Obergrenzen der Grund-
flächenzahl (GRZ), der Geschossflächenzahl (GFZ) und der Zahl der Vollgeschosse 
(vgl. dazu auch Angaben in der Nutzungsschablone): 

 Teilbereich A1: max. I Vollgeschoss GRZ = 0,4 GFZ = 0,4 
 Teilbereich A2: max. I Vollgeschoss GRZ = 0,4 GFZ = 0,4 
 Teilbereich B: max. II Vollgeschosse GRZ = 0,4 GFZ = 0,8 
2.2 Abweichende Bestimmung für die Überschreitung der zulässigen Grundflächenzahl 

durch bestimmte Anlagen (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO): 
 Die zulässige GRZ darf durch die Grundflächen baulicher Anlagen im Sinne des § 19 

Abs. 4 der BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl von GRZ = 0,6 überschritten wer-
den. 

3. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i. V. m §§ 22 und 23 BauNVO: Bauweise, überbaubare und 
nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO): 
 Es sind ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig. 
3.2 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO): 
 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. 
3.3 Ausnahme von der Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO): 
 Im Sinne des § 23 Abs. 3 BauNVO i. V. m. § 31 Abs. 1 BauGB ist eine Überschrei-

tung der im Planteil festgesetzten Baugrenzen durch untergeordnete Bauteile (wie 
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z.B. Treppen, Rampen, Überdachungen, technische Bauteile usw.) in geringfügigem 
Ausmaß bis zu einer Tiefe von 1,50 m zulässig, wenn die untergeordneten Bauteile 
im Einzelnen nicht breiter als 3 m sind. 

 Im Sinne des § 23 Abs. 1, 3 i. V. m. § 16 Abs. 5 BauNVO sind bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, außerhalb der überbaubaren Flächen (unter Anrechnung auf die GRZ) zulässig; 
die erforderlichen Mindestgrenzabstände nach HBO sind zwingend einzuhalten. 

4. § 9 (1) Nr. 3 BauGB: Größe der Baugrundstücke: 

 Die Mindestgröße der Baugrundstücke wird wie folgt bestimmt: 
 für Einzelhausgrundstücke: mindestens 400 m² 
 für Doppelhausgrundstücke: mindestens 250 m² je Grundstück bei realer Teilung. 

5. § 9 (1) Nr. 4 BauGB: Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen: 

5.1 Nebenanlagen i. S. d. § 14 BauNVO sind wie folgt zulässig: 
§ 14 Abs. 1: Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sind innerhalb der 

überbaubaren Flächen (= Baufenster) ohne Einschränkung zulässig, im 
Bereich der nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur dann, wenn de-
ren Grundfläche in der Summe 30 m² nicht überschreitet.  

§ 14 Abs. 2: Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen sind ohne 
Einschränkung zulässig, bei Bedarf ist den Versorgungsträgern entspre-
chendes Gelände zur Verfügung zu stellen.  

5.2 Garagen und überdachte Stellplätze ohne Seitenwände (Carports) gemäß § 12 
BauNVO sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

5.3 Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sowie auch innerhalb 
der nicht überbaubaren Grundstücksflächen, jedoch nur bis zu einer Tiefe von 15 m, 
gemessen ab der Grenze der anbaufähigen Verkehrsfläche. Die Flächen vor Gara-
gen sind als Stellplätze zu nutzen. 

5.4 Die Breite des Einfahrtsbereichs der Grundstückszufahrt (z.B. in Stellplätze oder 
Hofflächen), darf eine Länge von insgesamt 6,0 m je Grundstück, gemessen längs 
der anbaufähigen Verkehrsfläche, nicht überschreiten. Eine Aufteilung (z.B. in zwei 
Einfahrten zu je 3,0 m) ist zulässig. 

6. § 9 (1) Nr. 6 BauGB: Zahl der Wohnungen: 

6.1 Je Wohngebäude sind maximal 2 Wohnungen zulässig. 

7. § 9 (1) Nr. 13 BauGB: Führung von Versorgungsanlagen und -leitungen: 

7.1 Die Neuerrichtung von oberirdischen Leitungen zur Versorgung mit elektrischer Ener-
gie oder für Zwecke der Telekommunikation (Freileitungen) ist unzulässig. 
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8. § 9 (1) Nr. 21 BauGB: Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen: 

8.1 Auf der mit einem Geh- und Fahrrecht zu belastenden Fläche wird den Eigentümern 
der Flurstücke in der Gemarkung Rimbach Flur 16 Nr. 37/1 und 38/2 ein Geh- und 
Fahrrecht gewährt. Die genaue Lage dieser Fläche innerhalb des Baugebiets kann im 
Zuge der Grundstücksaufteilung und Bebauung noch angepasst werden. 

9. § 9 (1) Nr. 20 BauGB: Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft: 

9.1 Die Rodung von Gehölzen hat außerhalb der Brutzeit, also in der Zeit vom 01. Okto-
ber bis 28. Februar, zu erfolgen. 

9.2 Vor Beginn der Baufeldräumung und vor Beginn der Brut- und Setzperiode (Anfang 
März) sind Nistkästen für Halbhöhlenbrüter und Höhlenbrüter sowie Fledermauskäs-
ten aufzuhängen. Die räumliche Festlegung der Nistgeräte kann auch außerhalb des 
Geltungsbereiches erfolgen, sofern der funktionale Zusammenhang und der Erhalt 
gewährleistet ist. Die räumliche Festlegung erfolgt vor Ort mit dem kommunalen Um-
weltamt. Die Nistgeräte sind dauerhaft zu erhalten.

9.3 Die in der Planzeichnung festgelegten Maßnahmeflächen A und B sind als extensiv 
genutzte Grünlandflächen zu gehölzarmen, blütenreichen Wiesenarealen wie folgt zu 
entwickeln. 
Maßnahmenfläche A: 
Schaffung eines frischen, extensiv genutzten Grünlandstandortes und Erhalt der öst-
lich vorgelagerten Strauch- und Baumhecken durch folgende Maßnahmen: 

• Die Wiesenfläche wird nur noch zweischürig gemäht; 1. Mahdtermin nicht vor 
dem 15. Juni, 2. Mahdtermin nicht vor dem 15. September. 

• Das Mähgut ist zu räumen und abzufahren. 

• Der Einsatz von Düngemitteln (auch Grunddüngung) sowie Pflanzenschutz-
mitteln ist unzulässig. 

• Eine Beweidung und Nachbeweidung der Fläche ist unzulässig, die vorhan-
denen baulichen Anlagen (Pferdeunterstände etc.) sind abzubrechen und von 
der Fläche abzuräumen. 

Maßnahmenfläche B: 
Schaffung eines thermisch überprägten, extensiv genutzten Grünlandstandortes 
durch folgende Maßnahmen: 

• Die Wiesenfläche wird nur noch zweischürig gemäht; 1. Mahdtermin nicht vor 
dem 15. Juni, 2. Mahdtermin nicht vor dem 15. September. 

• Das Mähgut ist zu räumen und abzufahren. 

• Der Einsatz von Düngemitteln (auch Grunddüngung) sowie Pflanzenschutz-
mitteln ist unzulässig. 

• Beweidung und Nachbeweidung der Fläche sind unzulässig. 

• Das Strauchgehölz ist entsprechend der Planzeichnung und der Festsetzung 
unter Ziffer A.10 zu erhalten. 
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• Die Obstbäume sind entsprechend der Planzeichnung und der Festsetzung 
unter Ziffer A.10 zu erhalten. 

• An den Obstbäumen können Nistgeräte oder Fledermauskästen angebracht 
werden. 

• Abgängige Obstbäume sind nicht zu ersetzen, das anfallende Totholz ist im 
Gebiet zu belassen (Vergleiche Festsetzung unter A.10) 

• Kleinflächig kann am südlichen Rand der Maßnahmenfläche kann anfallendes 
Kronenholz der im Plangebiet zu rodenden Bäume eingebracht werden; auch 
die Einbringung von Wurzelstöcken aus dem Plangebiet ist zulässig. 

10. § 9 (1) Nr. 25 a) BauGB: Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen: 

10.1 Mindestens 10 % der Baugrundstücksfläche sind mit einheimischen und standortge-
rechten Laubgehölzen der nachstehend aufgeführten Arten zu bepflanzen. Dabei sind 
je Baum 10 m², je Strauch 4 m² anzurechnen. 

 Bäume:  Sträucher: 

 Schling- und Kletterpflanzen: 

Buddleja davidii Sommerflieder 
Cornus mas Kornelkirsche 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Crataegus spp. Weißdorn-Arten 
Ligustrum vulgare Liguster 
Loricera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa arvensis Feldrose 
Rosa canina Hundsrose 
Rosa agrestis Acker-Rose 
Salix spec. Weiden Arten 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
  
dorftypische Elemente: Flieder 
 Forsythie 
 Buxbaum 
  

Acer campreste Feldahorn 
Acer platonides Spitzahorn 
Acer pseudoplatanus Bergahorn 
Amelanchier ovalis Felsenbirne 
Betula pendula Birke 
Castanea sativa Ess-Kastanie 
Carpinus betulus Hainbuche 
Populus nigra Schwarzpappel 
Populus tremula Zitterpappel 
Prunus avium Vogelkirsche 
Prunus padus Traubenkirsche 
Salix caprea Salweide 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Tilia cordata Winter-Linde 
Ulmus var. robusta 

dorftypische Elemente: 

Ulme 

Walnuss 
hochstämmige 
Obstbäume 

Clematis vitalba Waldrebe 
Hedera helix Efeu 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt 
Lonicera caprifolium Jelängerjelieber 
Parthen. tricusp. ‘Veitchii’ Wilder Wein 
Polygonum aubertii Schlingknöterich 
  
dorftypische Elemente: Echter Wein 
 Spalierost 
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10.2 Qualitätsanforderungen an das eingesetzte Pflanzgut: 
Straucharten: Str 2xv; Mindestgröße 100-125 cm; keine Containerware 
Rosa-Arten: Str 2xv; Mindestgröße  60-100 cm 
Baumarten: H 3xv; Mindeststammumfang 14-16 cm  
Obstbäume: Hochstamm (mindestens 1,80 m bis zum Kronenansatz) 

10.3 Pflanzvorgaben: 
Die Strauchgehölze sind möglichst gruppenweise (3-5 Individuen) zu pflanzen. Die 
Pflanzdichte beträgt bei Hochstraucharten 1 St./2m², bei Niederstraucharten 1 St./m². 
Empfehlenswert ist eine gruppenartige Einbringung und ein Verband von 2m x 2m 
(bei dominanten Sträuchern) und 1,5m x 2m bei Arten, die schnell unterdrückt wer-
den. Randlinie und Höhenzonierung von Hecken sind heterogen zu gestalten. Die 
Pflanzung sollte als Frühjahrspflanzung erfolgen. Die Gehölzpflege hat extensiv zu 
erfolgen. 

11. § 9 (1) Nr. 25 b) BauGB: Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhal-
tung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen: 

11.1 Die in der Planzeichnung als zu erhalten gekennzeichneten Hecken im Osten des 
Flurstücks 27/2 und auf dem Flurstück 38/2 sind im Bestand zu erhalten. Abgänge 
sind zu ersetzen. 

11.2 Die in der Planzeichnung als zu erhalten gekennzeichneten Obstbäume auf dem 
Flurstück 38/2 sind im Bestand zu erhalten. Abgänge sind nicht zu ersetzen. Totholz 
sowie abgestorbene Bäume sind im Gebiet zu belassen. 

B. Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen 
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 81 Abs. 3 Hessische Bauordnung HBO) 

1. § 81 (1) Nr. 1 HBO: Äußere Gestaltung baulicher Anlagen: 

1.1 Gestaltung der Gebäudefassaden: 
Die Fassaden der Gebäude sind ausschließlich mit Putzen, Klinkerfassaden oder 
Holzverkleidungen in hellen, gedeckten Farben auszuführen. Die Verwendung von 
leuchtenden (grellen) oder fluoreszierenden Farbtönen sowie glänzenden oder spie-
gelnden Materialien ist im Sinne der Reduzierung und Minderung der Fernwirksam-
keit und zum Schutz des Landschaftsbildes unzulässig. Elemente zur 
Sonnenenergienutzung (z. B. Solar- oder Photovoltaikelemente) an den Gebäudefas-
saden sind hiervon ausgenommen. 

1.2 Aus gestalterischen Gründen wird die maximal zulässige Traufwand- (TWH) und 
Firsthöhe (FH) begrenzt. Die TWH wird bestimmt als das Maß zwischen dem ange-
gebenen Bezugspunkt und dem Durchstoßpunkt der verlängerten Gebäudeaußen-
wand durch die Oberkante der Tragkonstruktion. 
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Die Firsthöhe beschreibt jeweils den höchsten Punkt eines Gebäudes. Bei Flachdä-
chern ist die Traufwandhöhe als höchsten Punkt der Tragkonstruktion anzunehmen. 
Darüber hinausgehende Staffelgeschosse sind nicht zulässig. 
Bei Pultdächern und versetzten Pultdächern ist die TWH an der niedrigeren Trauf- 
seite nachzuweisen 

Abbildungen: 
Definition der TWH / FH bei Flachdach (links), Pultdach (Mitte), versetztem Pultdach (rechts) 

Folgende Werte sind bindend und gelten als maximal zulässige Obergrenze (siehe 
auch Angaben in der Nutzungsschablone):  

 Teilbereich A1: TWH = 5,00 m FH =   9,00 m 
 Teilbereich A2: TWH = 5,80 m FH =   9,80 m 
 Teilbereich B: TWH = 6,65 m FH = 10,50 m 
 Als Bezugspunkt für obige Festsetzung gilt die Oberkante der anbaufähigen Ver-

kehrsfläche in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte. 
1.3 Geneigte Dächer sind ausschließlich mit nicht spiegelnden Ziegel- oder Betonwerk-

steinprodukten einzudecken. Die Dacheindeckung ist ausschließlich in roten, braunen 
oder schwarzen Farbtönen zulässig. Bei Flach- oder flach geneigten Dächern bis zu 
einer Dachneigung von maximal 12° sind auch metallische Werkstoffe (z. B. Zink- 
und Kupferblecheindeckung) zur Dacheindeckung zulässig. 
Elemente zur Sonnenenergienutzung (z. B. Solar- oder Photovoltaikelemente) sind 
hiervon explizit ausgenommen. 

1.4 Es sind ausschließlich Sattel-, Walm- und Flachdächer zulässig. Pultdächer oder 
versetzte Pultdächer sind als Sonderformen eines Satteldaches ebenfalls zulässig, 
wobei innerhalb des äußeren Teilbereiches A1 (siehe unten stehende Skizze zu Ziffer 
1.7) die niedrigere Traufseite zum Ortsrand (Süden bzw. Westen) ausgerichtet sein 
muss; bei Pultdächern / versetzten Pultdächern bezieht sich die zulässige Trauf-
wandhöhe auf die niedrigere Traufseite. Zeltdächer sind unzulässig. 

1.5 Die Dachneigung ist bis maximal 41° zulässig; je Gebäude ist nur eine einheitliche 
Neigung der Hauptdachflächen zulässig; bei Doppelhäusern gilt das Gesamtbauwerk, 
bestehend aus zwei Doppelhaushälften, als Gebäude im Sinne dieser Festsetzung. 
Dachaufbauten sind von der Begrenzung der Dachneigung ausgeschlossen. 

1.6 Als Dachaufbauten sind ausschließlich Sattel- oder Schleppgauben zulässig. Die 
Gesamtbreite der Dachgauben auf einer Dachseite darf höchstens 2/3 der Trauflänge 
dieser Dachseite betragen. Der höchste Punkt der Dachgauben muss mindestens 
0,50 Meter unter der Firstoberkante des Daches liegen. Der seitliche Mindestabstand 
der Gauben zur Gebäudeecke muss mindestens 1,50 Meter betragen. Als Gebäude-
ecke gilt die durch Zusammentreffen der Trauf- und Giebelwand gebildete Linie. 

TWH TWH

Eindeckung 
Tragkonstruktion 

FH

TWH

FH
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1.7 Innerhalb des äußeren Teilbereiches A1 (siehe unten stehende Skizze) sind Zwerch-
häuser und Zwerchgiebel ausschließlich zur anbaufähigen Verkehrsfläche ausgerich-
tet zulässig; dort ist jeweils nur ein Zwerchhaus oder ein Zwerchgiebel zulässig. Die 
zulässige Breite eines Zwerchhauses bzw. Zwerchgiebels darf die Hälfte der Trauf-
länge dieser Dachseite nicht überschreiten. Der höchste Punkt eines Zwerchhauses 
/-giebels (= Anschlusspunkt des Firstes des Zwerchhauses /-giebels an die Oberkan-
te der Dachfläche des Hauptdaches) muss mindestens 1,00 Meter unter der First-
oberkante des Hauptdaches liegen. Die Eindeckung der Zwerchhäuser /-giebel muss 
in Form und Farbe im gleichen Material wie für die Hauptdachflächen erfolgen; Metal-
leindeckungen aus Kupfer oder kupferartig eloxiertem Metall im Bereich der aufge-
henden Fassadenflächen sind untergeordnet zulässig.

 Skizze zur Erläuterung der Begrifflichkeit „äußere Teilbereich A1“: 

1.8 Die obigen Festsetzungen zu Ziffer 1.2–1.5 gelten nicht für notwendige technische 
Anlagen, nutzbare Freibereiche auf Dächern und Anlagen zur Nutzung von Solar-
energie (Solar-/ Photovoltaikanlagen sind explizit zulässig). 

2. § 81 (1) Nr. 3 HBO: Einfriedungen (Mauern, Zäune, Hecken etc.): 

2.1 Mauern als Abgrenzung der Grundstücke sind unzulässig. Als notwendige Siche-
rungsmaßnahmen zur Abfangung von Geländeversprüngen bzw. Böschungen sind 
Mauern, nach den Maßgaben der Hessischen Bauordnung, ausnahmsweise zulässig, 
sofern diese als Gabionenwände oder Natursteinmauern aus naturraumtypischen 
Gesteinsarten (ggf. verblendet) hergestellt werden.

2.2 Zu öffentlichen Flächen sind Zäune aus Metall (z.B. Stabgitter- oder Maschendraht-
zäune) oder Holz (z.B. Staketenzaun) zulässig, jedoch nur bis zu einer Endhöhe von 
0,8 m über der Oberkante der anbaufähigen Verkehrsfläche. Geschlossene Ansichts-
flächen sind unzulässig. Zaunanlagen sind mindestens einseitig, mit Ausnahme der 
Tor- und Türöffnungen, mit standortgerechten Hecken aus Laubgehölzen in einer 
Mindestbreite von 1,0 m anzupflanzen. Es ist ein Bodenabstand von 10 cm einzuhal-
ten, um den ungestörten Wechsel von Kleintieren zu gewährleisten. 

„äußerer Teilbereich A1“ 
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2.3 Hecken als Einfriedung sind ebenfalls zulässig; diese sind durch eine ausgewogene 
Mischung standortgerechter Gehölzarten (vgl. Artenliste) herzustellen. Die Verwen-
dung von Thuja- oder Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölzen ist unzulässig. 

3. § 81 (1) Nr. 4 HBO: Gestaltung von Stellplätzen und Garagen: 

 Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger, teilbegrünter Oberfläche (Rasengitter, Breit-
fugenpflaster oder anderen versickerungsaktiven Materialien) auszubilden. Bituminö-
se Decken oder Betonbeläge sind unzulässig. 

4. § 81 (1) Nr. 5 HBO: Grundstücksfreiflächen (hier: private Gartenflächen): 

4.1 Befestigte sowie vollständig versiegelte Flächen sind auf das erforderliche Mindest-
maß zu beschränken. Sofern eine Gefährdung für Grundwasser und Fließgewässer 
durch schädliche Einträge ausgeschlossen ist, sind Oberflächenbeläge wasserdurch-
lässig auszubilden (z.B. Breitfugenpflaster, Rasengittersteine etc.). 

4.2 Nicht überbaute Grundstücksflächen sind als Grün- bzw. Gartenflächen anzulegen 
und zu nutzen, soweit sie nicht durch zulässige Zugänge und Zufahrten oder durch 
zulässige Nebenanlagen in Anspruch genommen werden.

C. § 42 (3) HWG: Verwenden von Niederschlagswasser: 

1.1 Anfallendes Niederschlagswasser ist, soweit dies aus wasserrechtlicher Sicht unbe-
denklich ist, nicht der örtlichen, öffentlichen Kanalisation zuzuführen, sondern zu 
sammeln und zu verwenden. Dies kann erfolgen 
- durch Sammeln in Zisternen und Wiederverwertung (z.B. häusliche Brauchwasser-

nutzung, Gartenbewässerung etc.). 
- durch dezentrales Sammeln und Ableiten in dezentrale / zentrale Versickerungs-

flächen innerhalb der Privatgrundstücke. Dabei sind Anlagen zur Versickerung von 
nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser gemäß ATV - Arbeitsblatt A 
138 anzulegen. 

1.2 Niederschlagswasser, das die Anforderungen aus wasserrechtlicher Sicht für die 
festgesetzten Maßnahmen nach Ziffer 1.1 nicht erfüllt, ist in die Kanalisation einzulei-
ten oder einer Vorbehandlung zuzuführen. 

D. Hinweise 

1. Denkmalschutz (§ 20 HDSchG): 

 Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten jederzeit Bodendenkmäler wie 
Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegenstände, z.B. Scherben, 
Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden können. Diese sind nach § 20 Hessisches 
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Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde zu 
melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in 
geeigneter Weise zu schützen. 

2. Schutz von Versorgungsleitungen: 

 Vor Ausführung von Bauvorhaben oder Pflanzarbeiten im Nahbereich der Straßen 
haben sich der Bauherr oder dessen Baufirmen über die genaue Lage von Ver- und 
Entsorgungsleitungen bei den Versorgungsunternehmen zu informieren um Beschä-
digungen am Kabel- und Leitungsbestand zu vermeiden. Die erforderlichen Sicher-
heitsabstände zu bestehenden Leitungen sind bei Baumpflanzungen zu beachten. 

 Bei Unterschreitung eines Abstandes von 2,5 m zu bestehenden Versorgungsleitun-
gen bei Neupflanzung von Bäumen sind Schutzmaßnahmen nach geltender techni-
scher Norm zu treffen. Bei Neuverlegung von Versorgungsleitungen durch 
Versorgungsunternehmen im Bereich bestehender Bäume sind die erforderlichen 
Schutzmaßnahmen durch die Versorgungsträger zu errichten. 

3. Ausbau des Telekommunikationsnetzes: 

  In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30m für die Unterbringung der Telekom-
munikationslinien vorzusehen. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das 
„Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der 
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989; siehe hier 
u. a. Abschnitt 3 zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflan-
zungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien 
nicht behindert werden. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinie-
rung mit dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es 
notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungspl-
angebiet der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens drei Monate 
vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

4. Sicherstellung des Brandschutzes: 

Die Löschwasserversorgung ist über das örtliche Wasserversorgungsnetz sicherzu-
stellen. Zur Brandbekämpfung muss eine Wassermenge gem. DVGW Arbeitsblatt W 
405 von 48 m³/h für eine Löschzeit von 2 Stunden zur Verfügung stehen. Der Fließ-
überdruck in Löschwasserversorgungsanlagen darf bei max. Löschwasserentnahme 
1,5 bar nicht unterschreiten. 
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5. Bodenschutz: 

Bei allen Baumaßnahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf orga-
noleptische Auffälligkeiten zu achten. Ergeben sich bei den Erdarbeiten Kenntnisse, 
die den Verdacht einer schädlichen Bodenverunreinigungen begründen, sind diese 
umgehend der zuständigen Behörde, dem Regierungspräsidium Darmstadt, Abtei-
lung Arbeitsschutz und Umwelt Darmstadt, Dezernat IV/Da 41.5, Bodenschutz, mitzu-
teilen. Darüber hinaus ist ein Fachgutachter in Altlastenfragen hinzuzuziehen.  
Schädliche Bodenverunreinigungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen, die 
geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 
einzelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen.  

6. Grundwasserschutz: 

Das Plangebiet liegt in Zone III des zukünftigen Wasserschutzgebiets „Im Hopper“. 
Die Auflagen und Verbote der (Muster-) Trinkwasserschutzgebietsverordnung sind zu 
beachten. 

7. Sicherstellung der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft: 

Vor Beginn der Bauarbeiten sind die zu erhaltenden Gehölzbestände im Gelände 
eindeutig zu kennzeichnen. Es sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Ge-
hölze vor Beschädigungen zu schützen. 

Die vorhandenen Grünlandbestände der Maßnahmenflächen A und B sind vor Inan-
spruchnahme als Lager- und Abstellplatz oder als Flächen zur Baustelleneinrichtung 
durch geeignete Maßnahmen wie z.B. Beschilderung oder Errichtung eines Bauzauns 
zu schützen. 

Zur Gewährleistung der Artenschutzrechtlichen Belange prüft das Umweltamt der 
Gemeinde Rimbach oder ein fachlich qualifiziertes Planungsbüro die fachgerechte 
Anbringung der Nistkästen aus Ziffer A 8.2 vor Baubeginn. Die Untere Naturschutz-
behörde erhält ein Ergebnisprotokoll der Prüfung. 

Drei Jahre nach Beginn der Rechtskraft des Bebauungsplanes erfolgt durch die Ge-
meinde Rimbach oder ein fachlich qualifiziertes Planungsbüro ein Monitoring der 
Grünflächenextensivierung auf den Maßnahmeflächen A und B. Die Untere Natur-
schutzbehörde erhält ein Ergebnisprotokoll der Prüfung. 
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8. Sonnenenergienutzung 

Zur effizienten thermischen bzw. photovoltaischen Sonnenenergienutzung sind bei 
der Wahl der Gebäudestellung die Dach- und Fassadenflächen vorzugsweise nach 
Süden bzw. Südwesten bis Südosten auszurichten. Überdies sollten Dachflächen 
sowie auch Fenster- und Fassadenflächen zur passiven Sonnenenergienutzung von 
Verschattung, z. B. durch Bäume, freigehalten werden. 
Folgende Möglichkeiten der solaren Energienutzung sollten berücksichtigt werden: 
� passive Sonnenenergienutzung durch Fenster und Glasflächen: die Hauptfassade 

(Wohnzimmerseite) sollte nach Süden ausgerichtet werden, Südabweichungen bis 
zu 30° sind hierbei unbedenklich; die Hauptfensterflächen sollten nicht verschattet 
werden. 

� aktive Sonnenenergienutzung durch Solar- und / oder Photovoltaikanlagen auf 
Dachflächen. 

9. Kampfmittel 

Seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt und dem Kampfmittelräumdienstes 
wurde im Zuge des Bauleitplanverfahrens keine gesonderte Auswertung von Luftbil-
dern vorgenommen, die Auskunft über einen begründeten Verdacht und das mögli-
che Auffinden von Bombenblindgängern hätte liefern können, durchgeführt. Der 
Gemeinde Rimbach liegen keine Kenntnis über begründete Verdachtsmomente o-
der auch sonstige Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung vor. Dies 
entbindet bei künftigen Bauvorhaben die Bauherrschaft jedoch nicht, sich vor Be-
ginn der Baumaßnahmen über Verdachtsmomente zu informieren und Auskunft 
über eine mögliche Munitionsbelastung einzuholen. Erforderlichenfalls ist vor Bau-
beginn das Baufeld durch eine systematische Flächenabsuche zu untersuchen. So-
weit im Zuge von Bauarbeiten ein kampfmittelverdächtiger Gegenstand gefunden 
werden sollte, ist der Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu verständigen.  

E. Nachrichtliche Übernahme 

1. Spezielle artenschutzrechtliche Festsetzungen 

1.1 Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen 
- Maßnahme 1: Beschränkung der Rodungszeit: Die Rodung von Gehölzen muss 

außerhalb der Brutzeit, also zwischen 01. Oktober und 28. Februar, erfolgen (§ 39 
BNatSchG). 

- Maßnahme 2: Installation von Nistgeräten: Als Ersatz für (potenzielle) Quartier- 
und Baumhöhlenverluste sind im funktionalen Umfeld Nistkästen zu installieren für 
Halbhöhlenbrüter (Baumläuferhöhle Typ1 2B oder 2BN, Halbhöhle Typ 2HW ), 
Nistkästen für Höhlenbrüter (Kleiberhöhle Typ 5KL, Nisthöhle 1B und Nisthöhle 
1M) sowie Fledermauskästen (Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle 2FN); die 
Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzustellen; die Installation 
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muss vor Beginn der Brut- und Setzperiode abgeschlossen sein (bis Anfang März), 
für die fachgerechte Anbringung der Nistkästen sind fachkundige Spezialisten zu 
Rate zu ziehen. Zielarten: Gartenbaumläufer, Hausrotschwanz, Kleiber, Blau- und 
Kohlmeise, Feld- und Haussperling, Star sowie Wasserfledermaus und Großer 
Abendsegler. 

- Maßnahme 3: Weitestgehender Erhalt der Gehölzbestände: auf den verbleibenden 
Freiflächen sind die Gehölzbestände zu erhalten um die gebiets- und gehölzge-
bundene Avifauna zu unterstützen - Zielarten: alle gehölzgebundenen Vogelarten. 

- Maßnahme 4: Schaffung von extensiv genutzten Grünlandflächen: Entwicklung 
von möglichst gehölzarmen, blütenreichen Wiesenarealen als struktureller Aus-
gleich für die im Plangebiet vorkommenden und naturschutzfachlich bemerkens-
werten Insektenarten; anzustreben ist dabei eine Positionierung in einem 
möglichst nahen Umfeld zum Eingriffsgebiet um ein Abwandern bzw. Einwandern 
der Tiere aus dem Vorhabengebiet zu begünstigen. Idealerweise wären die südlich 
des Plangebietes liegenden Wiesenflächen entsprechend zu entwickeln, da hier 
auch die standörtlichen Grundvoraussetzungen gegeben sind. Eine genaue Aus-
weisung dieser Kompensationsfläche, die notwendige Flächengröße sowie ent-
sprechende Qualitätsfestlegungen muss im Rahmen der Grünordnungsplanung 
erfolgen. 

- Maßnahme 5: Freiflächengestaltung: Im objektbezogenen Freiflächenplan ist im 
Zuge der Baueingabe / Genehmigungsfreistellung eine ausgewogene Mischung 
aus Baum- und Heckenpflanzungen mit einheimischen, standortgerechten Arten 
nachzuweisen; eine weitgehend extensive Gehölzentwicklung und -pflege ist zu 
berücksichtigen. 
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BEGRÜNDUNG 

1. Anlass und Zweck der Planung 

Die Planungsabsicht der Gemeinde Rimbach und damit Inhalt und Zielsetzung der vorlie-

genden städtebaulichen Planung ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine städtebauliche Arrondierung des Areals in der Verlängerung der Straße „In 

der Hohl“ in der Gemarkung Rimbach. 

Dieser Bereich im Südwesten der Ortslage von Rimbach wird überplant und auf der Ebene 

der verbindlichen Bauleitplanung sowie nach den Maßgaben des Baugesetzbuchs (BauGB) 

für eine wohnbauliche Nutzung vorbereitet. Durch die städtebauliche Arrondierung und vor-

genommene Modifizierung der Entwurfsgrundlagen im Vergleich zum Vorentwurf wird zu-

gleich die verkehrstechnische Erschließung verbessert, da die derzeitigen Sackgassen 

aufgehoben werden und eine verkehrliche Durchbindung ermöglicht wird. Zugleich wird die 

Gebietsentwässerung verbessert. 

Um das Areal für eine wohnbauliche Nutzung vorzubereiten, wird der gegenständliche Be-

bauungsplan nach den Maßgaben des Baugesetzbuchs (BauGB) aufgestellt. 

Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, sind die Darstellungen 

des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes an die modifizierte Bebauungsplanung (Paral-

lelverfahren) so anzupassen, dass im Bereich des erweiterten Plangeltungsbereiches künftig 

Wohnbaufläche dargestellt wird (statt wie bisher landwirtschaftliche Fläche). Der restliche 

Teilbereich des Geltungsbereichs ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (FNP) bereits 

vorabgestimmt und als Wohnbaufläche dargestellt.  

2. Bisheriger Verfahrenslauf 

Dem Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan „In der Hohl“ lag seinerzeit der räumliche 

Geltungsbereich zugrunde, wie er in der unten stehenden Abbildung 1 durch Planeintrag 

dargestellt ist. Mit dem Bebauungsplan sollte eine Abrundung der bestehenden Ortslage 

entlang der Straße „In der Hohl“ im Süden / Südwesten der Kerngemeinde verfolgt werden. 

Auf dieser Planungsgrundlage des Vorentwurfs zum Bebauungsplan wurde alsdann auch die 

frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange (TöB) durchge-

führt (vom 30.08.07 – 28.09.07). 
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Abb.1: räumlicher Gel-

tungsbereich des Bebau-

ungsplanes „In der Hohl“ 

(Aufstellungsbeschluss) 

Der so beschlossene räumliche Geltungsbereich für den Bebauungsplan „In der Hohl“ ge-

mäß vorstehender Abb. 1 ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde 

entsprechend als Wohnbaufläche dargestellt und somit im Sinne der Regional- und Landes-

planung vorabgestimmt (siehe neben stehende Abb. 2). 

Abb.2:Darstellungen des rechtswirk-

samen Flächennutzungsplanes im 

Bereich „In der Hohl“; mit Eintrag 

räumlicher Geltungsbereich des Vor-

entwurfs des Bebauungsplan 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung zum Vorentwurf des so beschlossenen Bebauungs-

plans wurden sodann von Seiten der Bürger, insbesondere aber auch von Seiten der Behör-

den und sonstigen TöB, Anregungen hinsichtlich der Erschließung vorgebracht. Die 

vorgebrachten Anregungen bezogen sich zum einen auf die unzureichende verkehrliche 

räumlicher Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes



 Bebauungsplan „Verlängerung in der Hohl“ Begründung 

Satzung Oktober 2015 Seite 6

Erschließung über die vorhandene Straße „In der Hohl“ und zum anderen auch auf eine 

derzeit nicht ausreichend vorhandene technische Erschließung des Baugebietes. 

Der Vorentwurf sah gemäß unten stehender Abb. 3 vor, die künftige Verkehrserschließung 

für das Baugebiet durch eine Stichstraßenlösung zu realisieren, indem die bestehenden 

Ortsstraße „In der Hohl“ in das Baugebiet geradlinig verlängert und an deren Ende ein Wen-

dehammer geplant werden sollte. Dabei war auch vorgesehen, den östlichen Abschnitt des 

Neubaugebietes über eine reine Anliegerstraße (Verkehrsfläche besonderer Zweckbestim-

mung) zu erschließen. Unbedacht blieb dabei aber, dass die südlich an die geplanten Wohn-

grundstücke anschließenden Restgrundstücke auch weiterhin der Landwirtschaft zugänglich 

bleiben und daher auch erschließbar sein müssen. 

Abb.3: Vorentwurf des Bebau-

ungsplanes „In der Hohl“, Stand 

August 2007 

Bei der technischen Erschließung wurden Vorbehalte hauptsächlich hinsichtlich der Gebiets-

entwässerung vorgebracht. Derzeit liegen im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche der 

Straße „In der Hohl“ nur teilweise Abwasserleitungen. Eine weitere öffentliche Abwasserlei-

tung verläuft innerhalb von Privatgrundstücken östlich der Straße „In der Hohl“ bzw. westlich 

der Straße „Am roten Berg“. Die derzeit vorzufindenden öffentlichen Abwasserleitungen sind 

einerseits hinsichtlich der Dimensionierung und andererseits auch in Bezug auf deren Quali-

tätszustand nicht geeignet, zusätzliche Abwassermengen aus dem geplanten Baugebiet 

aufzunehmen. Demzufolge ist weitgehend die Neuverlegung von Abwasserleitungen erfor-

derlich, um die Baugebietsentwässerung sicherstellen zu können. Im Falle einer Neuverle-

gung von Abwasserleitungen wären hiervon auch die Anlieger in der Straße „In der Hohl“ 

betroffen. Da jedoch aus der Sicht der Gemeinde diese nicht aufgrund der Ausweisung eines 

Neubaugebietes mit Anliegerkosten zu belasten wären, wurden entsprechende alternative 

Realisierungsmöglichkeiten für die Entwässerungsplanung geprüft. 
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Nicht zuletzt wurde auch versucht, für die erforderliche Wasserversorgung des Baugebietes 

aus Gründen der Versorgungssicherheit und Sicherung der Trinkwasserqualität möglichst 

einen Ringschluss sicherstellen zu können. 

Im Zuge der Alternativenprüfung konnte letztlich ein Lösungsansatz durch Erweiterung des 

Plangebietes nach Westen und Schaffung einer zweiten Anbindung an die bestehende 

Stichstraße vom Albersbacher Weg kommend (westlich „In der Hohl“) gefunden werden. 

Anhand dieser Erschließungsalternative können alle Defizite, die mit der bisherigen Vorent-

wurfsplanung allenfalls ansatzweise bewältigt wurden, einer nachhaltigen Lösung zugeführt 

werden. Neben der verkehrlichen Verbesserung durch zwei unabhängige Anbindungspunkte, 

kann die Erschließungssicherheit des Baugebietes auch im Bereich der Abwasserentsor-

gung und der Trinkwasserversorgung entscheidend und nachhaltig verbessert werden, in-

dem der technisch wünschenswerte Ringschluss im Wasserversorgungsnetz und ebenso die 

Neuverlegung von Entwässerungsleitungen innerhalb der geplanten öffentlichen Verkehrs-

fläche im Baugebiet mit Anschluss an den Albersbacher Weg realisiert werden kann. 

Mit der Modifizierung der Bauleitplanung geht nunmehr auch die räumliche Erweiterung des 

Plangeltungsbereiches einher. Hiervon sind weitere Grundstückseigentümer betroffen, über-

dies werden Flächen in Anspruch genommen, die bisher nicht durch die Darstellungen des 

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes als Wohnbauflächen erfasst sind. 

Die Planungsabsicht wurde bereits mit dem Regierungspräsidium Darmstadt vorerörtert, 

nachdem der modifizierte Plangeltungsbereich über die Darstellungsgrenze für Wohnbauflä-

chen des derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplanes hinausgeht. Aus der Sicht der 

Regional- und Landesplanung wurden keine grundsätzlichen Bedenken gegen die vorgese-

hene Alternativlösung vorgetragen. 

Abb.4: Bebauungsplan der Gemeinde Rim-

bach „In der Hohl“, Entwurfsverfasser 

Schweiger & Scholz, Planstand Entwurf, 

März 2008 

Im Hinblick darauf bot sich eine abschließende städtebauliche Gesamtbetrachtung der Orts-

randlage im Südwesten der Gemeinde an, welche zur Anpassung des Geltungsbereichs der 

Entwurfsfassung führte. Dabei wurde der räumliche Geltungsbereich des noch im Aufstel-
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lungsverfahren befindlichen Bebauungsplanes „In der Hohl“* in den vorliegenden räumlichen 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der Hohl“ einbezogen. Das Aufstellungsverfahren 

für den Bebauungsplan „In der Hohl“ wurde eingestellt. 

* Parallel zur Bebauungsplanung „In der Hohl“ wurde ein Bebauungsplanverfahren mit der 

Bezeichnung „In der Hohl“ aufgrund einer konkreten Bauabsicht eingeleitet. Der Aufstel-

lungsbeschluss des in unmittelbarer räumlicher Nähe befindlichen Plangebietes wurde in der 

Sitzung der Gemeindevertretung am 11.07.2006 gefasst. 

Auf dieser Grundlage wurden alsdann die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit (30.10.06 

– 24.11.06) und der Behörden und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. 

Nach erfolgter Beschlussfassung des Bebauungsplanes als Entwurf wurde sodann noch die 

förmliche öffentliche Auslegung in der Zeit vom 07.04.08 bis einschl. 09.05.08 durchgeführt.  

Um dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, ist aufgrund der Erweite-

rung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nun der Flächennutzungsplan für den Teil-

bereich des gegenständlichen Bebauungsplans im Parallelverfahren zu ändern. 

3. Aufstellungsverfahren  

Ein Teil der betroffenen Grundstücke in der Gemarkung Rimbach liegen außerhalb des Ge-

meindegebietes und sind bauplanungsrechtlich nach § 35 BauGB (Außenbereich) zu beurtei-

len. Zur Steuerung der gemeindlichen Entwicklung in diesem räumlichen Teilbereich und 

somit der bauplanungsrechtlichen Situation wird ein Bebauungsplan im Sinne des § 30 

Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. 

Die erforderliche Bauleitplanung erstreckt sich auf zwei parallel zu betreibende Verfahren: 

a) die Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans; 

b) die Erstellung eines qualifizierten Bebauungsplans. 

Vorbehaltlich der anstehenden Beratung und Beschlussfassung in den städtischen Gremien 

wurden im Zuge der Planaufstellung, nach den Maßgaben des Baugesetzbuches, die nach-

stehenden Verfahrensschritte durchgeführt. 

13.12.2006: Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans „Verlängerung in der Hohl“ 

gemäß § 2 Abs. 1 BauGB. 

20.08.2007: Beschlussfassung über die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB. 

20.08.2007: Ortsübliche Bekanntgabe der o.g. Beschlüsse unter Angabe des Auslegungs-

zeitraumes und -ortes. 

27.08.2007: Schreiben der Gemeinde zur Durchführung des nach BauGB vorgesehenen 

Beteiligungsverfahrens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-

ge (TöB) gemäß § 4 Abs. 1 BauGB. Die beteiligten TöB wurden durch Über-
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sendung der Vorentwurfsplanung mit Begründung und textlichen Festsetzun-

gen zur Stellungnahme aufgefordert. 

30.08.2007 bis einschließlich 28.09.2007: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 

§ 3 Abs. 1 BauGB auf der Grundlage dieser Planungsabsicht. Die Bürger hat-

ten damit innerhalb einer Monatsfrist die Gelegenheit, sich über die Planungs-

absicht näher zu unterrichten, diese zu erörtern und sich hierzu zu äußern. 

28.09.2007: Abgabefrist zu o.g. Beteiligung der TöB. 

Aufgrund der vorgetragenen Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde eine 

Modifizierung der Bauleitplanung vorgenommen, die zunächst durch eine räumliche Erweite-

rung des Plangeltungsbereichs gekennzeichnet war (vgl. Kapitel 3) und in der Folge dessen 

dann auch eine Anpassung der Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 

erforderlich machte. 

Die Hauptgründe zur räumlichen und inhaltlichen Anpassung der Vorentwurfsplanung lagen 

in den im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher 

Belange vorgebrachten Anregungen zur technischen Erschließung des Plangebietes, und 

hier in erster Linie zur Gebietsentwässerung und verkehrlichen Erschließung. So wurde eine 

Alternativenprüfung erforderlich, die letztlich in einem Lösungsansatz der Erweiterung des 

Plangebietes nach Westen mündete und ein modifiziertes Bebauungskonzept vorsah. Mit 

dem gefundenen Lösungsansatz kann nicht nur die verkehrliche Erschließung verbessert 

werden, sondern auch die Abwasserentsorgung und die Trinkwasserversorgung. 

Darüber hinaus wurden Hinweise zum Ausbau von Telekommunikationsanlagen, zum 

Brand- und Bodenschutz sowie zum Grundwasserschutz vorgetragen und in die textlichen 

Festsetzungen aufgenommen. 

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.06.2010 wurde sodann über die räumliche 

Erweiterung des Plangeltungsbereiches (unter Einbeziehung des bis dato eigenständigen 

räumlichen Geltungsbereiches des im Verfahren befundenen Bebauungsplanes „In der 

Hohl“) als auch über die Einleitung eines Verfahrens zur teilbereichsbezogenen Änderung 

des Flächennutzungsplanes beraten. Es wurde beschlossen, die Darstellungen des rechts-

wirksamen Flächennutzungsplanes an die modifizierte Bebauungsplanung anzupassen und 

so dem Entwicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB zu entsprechen, nach dem Bebauungs-

pläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

29.06.2010: Kenntnisnahme und Billigung über die Erweiterung des räumlichen Geltungs-

bereiches des Bebauungsplanes „In der Hohl“ unter gleichzeitiger Einbezie-

hung des Geltungsbereiches für den bis dahin eigenständig im Verfahren 

betriebenen Bebauungsplan „In der Hohl“; Aufstellungsbeschluss zur teilbe-

reichsbezogenen Änderung des Flächennutzungsplanes und Beschlussfas-

sung der vorgelegten Planung als Entwurf zur Durchführung der förmlichen 

Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB. 
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  Die Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes wurde gemäß 

der im Bebauungsplan „In der Hohl“ formulierten städtebaulichen Nutzungs-

absicht in Wohnbaufläche modifiziert (statt bisher landwirtschaftliche Fläche). 

Der abschließende Feststellungsbeschluss über die teilbereichsbezogene Anpassung des 

rechtswirksamen Flächennutzungsplanes wurde durch die Gemeindevertretung in ihrer 

Sitzung am 17.12.2010 gefasst. Mit der ortsüblichen Bekanntmachung über die Erteilung 

der Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) 

am 06.05.2011 ist die teilbereichsbezogene Änderung des Flächennutzungsplanes für 

den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „In der Hohl“ seit dem 07.05.2011 rechtswirk-

sam. 

17.12.2010: abschließende Behandlung der im Zusammenhang mit dem Aufstellungsver-

fahren für den Bebauungsplan „Verlängerung in der Hohl“ eingegangenen 

Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit, Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange und Beschlussfassung darüber sowie 

Beschlussfassung des vorgelegten Entwurfs zur Durchführung der förmlichen 

öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und förmlichen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 

BauGB. 

10.01.2011: Schreiben des von der Gemeinde i. S. d. § 4b BauGB für die Vorbereitung 

und Durchführung von Verfahrensschritten beauftragten Planungsbüros Infra-

Pro im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch Über-

sendung der Entwurfsplanung und Aufforderung zur Stellungnahme. 

18.02.2011: Abgabefrist zu o. g. förmlicher Beteiligung der TöB. 

Im Zuge des förmlichen Beteiligungsverfahrens wurden insbesondere vom Kreisausschuss 

des Kreises Bergstraße, Fachstelle Städtebau-, Bauordnungs- und Gestaltungsrecht, Anre-

gungen hinsichtlich der belastenden Wirkung der geplanten Randbebauung aufgrund einer 

möglichen Massierung der Baukörper und deren zulässiger Kubaturen auf das Landschafts-

bild geäußert. Die Entwurfsplanung wurde daher wie folgt angepasst: 

• Neufestsetzung zweier Teilbereiche A1 und A2 und sodann auf dieser Grundlage Um-
widmung des bisherigen Teilbereiches A zum neuen Teilbereich A1 sowie differenzierte 
Untergliederung des bisherigen westlichen Teilbereiches B in zwei neue Teilbereiche A1 
und A2. Verändertes Merkmal der neuen Teilbereiche A1 und A2 ist eine differenzierte 
Festsetzung der Traufwandhöhe sowie die Festsetzung von nur einem Vollgeschoss 
(bisher Teilbereich A = 2 Vollgeschosse zulässig, wobei das oberste Vollgeschoss im 
Dachgeschoss nachgewiesen werden musste). Die Nutzungsschablone als auch die 
textlichen Festsetzungen (Teil A, Ziff. 2.1) wurden demgemäß an die neuen Festsetzun-
gen angepasst. 

• Textliche Festsetzungen, Teil A, Ziff. 4: Konkretisierung der Festsetzungen zur Mindest-
größe der Baugrundstücke anhand der Bauweise (Einzel- bzw. Doppelhaus). 

• Textliche Festsetzungen, Teil A, Ziff. 6: Neueinführung einer Festsetzung zur maximal 
zulässigen Zahl der Wohneinheiten; hiermit soll verhindert werden, dass innerhalb von 
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Einzelgrundstücken zusammenhängende Baukörper (bauplanungsrechtlich als Einzel-
haus) mit mehreren Wohneinheiten bei ideeller Teilung entstehen können und so faktisch 
zu einer „Reihenhausbebauung“ mit Teilung der einzelnen Wohneinheiten z. B. nach 
WEG (Wohnungseigentumsgesetz) führten. 

• Textliche Festsetzungen, Teil B, Ziffern 1.1, 1.3, 1.5 bis 1.7: Anhand der Konkretisierung 
der gestalterischen Festsetzungen sollte nochmals explizit auf die mögliche Bebauung in 
der Ortsrandlage (Teilbereich A1) eingegangen werden, um hier restriktiv auf die Kubatur 
und Form baulicher Anlagen einwirken zu können, z. B. mit einer Reglementierung von 
Dachaufbauten usw. 

Ziel der vorgenommenen Konkretisierung des Planinhaltes war insgesamt, die bisherigen 

Festsetzungen differenzierter und restriktiver auf die sensible und exponierte Ortsrandlage 

einzustellen. Demgemäß wurden neben der an die topografischen Verhältnisse differenziert 

angepassten Teilbereichsfestlegung auch die planungs- und bauordnungsrechtlichen textli-

chen Festsetzungen vor diesem Hintergrund angepasst. 

30.06.2011: Auf Grundlage der so angepassten Planung wurde der Kreisausschuss des 

Kreises Bergstraße als Anregungsträger erneut durch Übersendung der Ent-

wurfsplanung am Verfahren beteiligt und zur Stellungnahme aufgefordert 

(Schreiben des Planungsbüros InfraPro). 

22.07.2011: Abgabefrist zu o. g. erneuter Beteiligung. 

Ferner wurde die förmliche öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB auf dieser Plan-

grundlage durchgeführt. 

19.07.2011 bis einschließlich 19.08.2011: Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB. Die Öffentlichkeit hatte innerhalb einer Monatsfrist die Ge-

legenheit, sich über die Planungsabsicht und die Änderungen gegenüber der 

frühzeitigen Beteiligung näher zu unterrichten, diese zu erörtern und sich 

hierzu zu äußern.

08.05.2012 Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der förmlichen Beteiligung 

der Öffentlichkeit i. S. d. § 3 Abs. 2 BauGB 

  Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der förmlichen Beteiligung 

der Träger öffentlicher Belange i. S. d. § 4 Abs. 2 BauGB 

  Anerkennung des geänderten Entwurfs zum Bebauungsplan  (Planteil mit 

textlichen Festsetzungen und Begründung) und Beschlussfassung des Be-

bauungsplanes als Satzungsentwurf zur Durchführung der erneuten förmli-

chen Beteiligung der Öffentlichkeit und Einholung der Stellungnahmen 

gemäß § 4a Abs. 3 BauGB. 

11.07.2012: Schreiben des von der Gemeinde i. S. d. § 4b BauGB für die Vorbereitung 

und Durchführung von Verfahrensschritten beauftragten Planungsbüros Infra-

Pro im Rahmen des förmlichen Beteiligungsverfahrens der Behörden und 
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sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durch Über-

sendung der Entwurfsplanung und Aufforderung zur Stellungnahme. 

18.12.2012: Abgabefrist zu o. g. förmlicher Beteiligung der TöB. 

16.07.2012 bis einschließlich 16.08.2012: Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB. Die Öffentlichkeit hatte innerhalb einer Monatsfrist die Ge-

legenheit, sich über die Planungsabsicht und die Änderungen gegenüber der 

frühzeitigen Beteiligung näher zu unterrichten, diese zu erörtern und sich 

hierzu zu äußern.

18.12.2012 Behandlung der eingegangenen Anregungen aus der erneuten förmlichen 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie aus der erneuten förmlichen Beteiligung 

der Behörden und Träger öffentlicher Belange i. S. d. §§ 3, 4 Abs. 2 BauGB 

i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB. 

18.12.2012 Beschluss des Bebauungsplans „Verlängerung in der Hohl“ als Satzung ge-

mäß § 10 BauGB. 

Die Satzung über den Bebauungsplan bedarf nicht der Genehmigung durch die höhere 

Verwaltungsbehörde. Demnach tritt der Bebauungsplan mit der ortsüblichen Bekanntma-

chung des Beschlusses über den Bebauungsplan als Satzung (Satzungsbeschluss) in Kraft.  
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4. Geltungsbereich und Lage im Raum 

Das erweiterte knapp 3,6 ha große Plangebiet liegt im Südwesten der Kerngemeinde südlich 

des Albersbacher Weges (K8) in Verlängerung der Straße „In der Hohl“ und westlich der 

Bahnlinie Fürth–Weinheim bzw. des Hoppersweges. 

Der neue Geltungsbereich der Bauleitplanung umfasst die Grundstücke in der Gemarkung 

Rimbach, Flur 16, Nr. 27/2, 27/3, 30, 31/1, 31/2, 32/14 u. tlw. Nr. 25, 26/1, 26/2, 26/3, 32/17, 

33/5, 37/1, 38/2 und 86/122.  

Abb.5: Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

5. Übergeordnete Planungen 

Am 17.12.2010 hat die Regionalversammlung den Regionalplan Südhessen / Regionalen 

Flächennutzungsplan 2010 (RPS / RegFNP) beschlossen, dieser wurde am 17. Juni 2011 

von der Hessischen Landesregierung genehmigt. Seit Veröffentlichung im Staatsanzeiger 

am 17.10.2011 ist der Regionalplan Südhessen gültig. 



 Bebauungsplan „Verlängerung in der Hohl“ Begründung 

Satzung Oktober 2015 Seite 14

Im RPS ist das Plangebiet als Vorrang-

gebiet für Landwirtschaft ausgewiesen, 

überlagert mit den Festsetzungen als 

Vorbehaltsgebiet für besondere Klima-

funktion und für den Grundwasserschutz. 

Abb. 6: Auszug Regionalplan Südhessen 2010 

Im Sinne der Zielvorgabe Z3.4.1-3 hat die bauleitplanerische Ausweisung von u. a. Wohn-

bauflächen innerhalb der im Kartenteil zum RPS ausgewiesenen „Vorranggebiete Siedlung“ 

stattzufinden. Entsprechend der Zielvorgabe Z3.4.1-5 dürfen kleinere Flächen unterhalb der 

Darstellungsgrenze (< 5 ha) am Rande der Ortslagen in Anspruch genommen werden. In 

Übereinstimmung mit der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Darmstadt ist die Pla-

nung mit den Zielen der Regional- und Landesplanung vereinbar. 

Im rechtsverbindlichen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rimbach im Sinne der teilbe-

reichsbezogenen Änderung ist das Plangebiet nunmehr vollständig als Wohnbaufläche dar-

gestellt (siehe Abb. 7 unten). Die in der Abbildung durch Strichlierung umgrenzten 

Teilflächen bezeichnen 

die im abgeschlosse-

nen Änderungsverfah-

ren angepassten Teil-

bereiche. 

Abb. 7: Auszug aus dem 

geänderten Flächen-

nutzungsplan der Gemeinde 

Rimbach 

Bereits im Ursprungsplan zum Flächennutzungsplan war der Geltungsbereich des vorliegen-

den Bebauungsplanes weitgehend als Siedlungszuwachsfläche unter der Bezeichnung Ri 28 

(W) dargestellt. Am Ostrand des Plangebiets ist ein flächiges, nach dem § 15d des alten 
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Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG alt) (§ 31 HENatG neu) geschütztes Biotop dar-

gestellt, das von der Bauflächendarstellung ausgenommen ist. Die Erweiterungsflächen 

waren als landwirtschaftliche Flächen dargestellt. 

Im Flächennutzungsplan ist zudem noch die zeichnerische Darstellung des Landschaft-

schutzgebietes „Bergstraße-Odenwald“ enthalten. Da dieses inzwischen aufgehoben wurde, 

entfaltet sie keine Berücksichtigungspflichten mehr. Ebenso existiert die im Planteil verlau-

fende 20-kV-Freileitung der HEAG Südhessische Energie AG nicht mehr. 

6. Bestand 

6.1 Städtebauliche Bestandserfassung 

Das Plangebiet schließt im Südwesten an die bestehende Ortslage der Kerngemeinde Rim-

bach an. Derzeit führen bereits zwei im weiteren Verlauf als Feldwege fortführende Stich-

straßen in das Plangebiet. Es ist die Straße „In der Hohl“ im Nordosten des Plangebietes 

sowie die zum Albersbacher Weg gehörende Stichstraße westlich, parallel verlaufend zur 

Straße „In der Hohl“. Beide Straßen gehen nach Süden vom Albersbacher Weg ab. Im Be-

reich der beiden Stichstraße ist bereits einige Wohnbebauung vorhanden. Das Anwesen „In 

der Hohl 16“ bildet derzeit den Abschluss der Wohnbebauung nach Süden. 

Topografisch befindet sich das Plangebiet auf einem nach Norden hin mäßig abfallenden 

Hochplateau. Der Albersbacher Weg im Norden des Plangebietes bildet einen nach Westen 

hin ansteigenden Taleinschnitt, zu dessen Flanken das Gelände im Süden in Richtung des 

Plangebietes ansteigt und nach Norden in den Bereich des bestehenden Siedlungsgebietes 

um die Schillerstraße und der Baugebiete „Im See“. Im Nordosten befindet sich nochmals 

Wohnbebauung im Bereich der Straße „Am roten Berg“. Im Osten des Geltungsbereiches, 

am Fuße einer Hangkante, ist einseitig nach Westen orientiert Wohnbebauung entlang des 

Hoppersweges vorhanden. Die gesamte bestehende Siedlungsstruktur im städtebaulichen 

Umfeld des Plangeltungsbereiches ist geprägt durch Wohnnutzung, die sich vorwiegend in 

ein- bis zweigeschossiger Einzelhausbebauung darstellt. 

Der Plangeltungsbereich selbst ist unbebaut mit Ausnahme vereinzelter untergeordneter 

Bauten als landwirtschaftliche Nebengebäude im Nordosten, darunter zwei Geräteschuppen 

und ein Pferdestall. Im Zuge der Planumsetzung sollen diese Nebengebäude abgebrochen 

werden und die Fläche für den erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleich zur Verfügung 

gestellt werden. 

6.2 Landschaftsplanerische Bestandserfassung  

Das Plangebiet befindet sich auf einer Hügelkuppe in unmittelbarer Nachbarschaft zur be-

stehenden Bebauung. Es wird vorwiegend als Grünland genutzt. Die Ausprägung des Grün-

lands variiert allerdings stark, da es im Nordwesten und Osten als intensive Vieh- bzw. 
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Pferdeweide, im Süden und Südwesten als intensive Mähwiese und im Norden als Glattha-

ferwiese genutzt wird. Kleinere Flächenanteile werden als Ackerflächen, Grabeland oder 

Hausgärten genutzt. Das Plangebiet ist vor allem im Norden durch einzelne Obstbäume, 

Hecken und Gebüsche strukturiert. 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan (Begründung zum Ursprungsplan) ist folgende 

landschaftspflegerische Bewertung der Fläche enthalten: 

  Abb. 8: Auszug aus dem Textteil des Flächennutzungsplans (Seite 105) 

7. Städtebauliches Konzept 

Die Planung sieht ein Wohngebiet vor, das durch Verlängerung der Straße „In der Hohl“ und 

des westlich parallel gelegenen „Albersbacher Weges“ in einem Ringsystem erschlossen 

wird. Durch die Ringerschließung kann dem bereits bislang bestehenden Bedarf an einer 

Wendemöglichkeit (z. B. für Müllfahrzeuge) entsprochen werden. 

Entlang des neuen Erschließungssystems ist eine einreihige Bebauung vorgesehen, die 

jeweils an die vorhandenen Baukörper anschließen. In Abweichung zum Planinhalt des Vor-

entwurfs ist die vorhandene Bebauung, Anwesen „In der Hohl 16“ (Fl.st. Nr. 27/4) nicht mehr 

integraler Bestandteil des räumlichen Geltungsbereiches, da letztlich ein städtebaulicher 

Regelungsbedarf aufgrund der abgeschlossenen Bebauung an dieser Stelle nicht gesehen 

wird. Im Übrigen sind mögliche Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Sinne des § 34 

BauGB jederzeit zulässig. 
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Bestehende Wegeverbindungen zur freien Flur, die mit der Umsetzung der Planungsabsicht 

verloren gehen, sowie die Erreichbarkeit der dortigen landwirtschaftlichen Flächen wird durch 

die Festsetzung von Geh- und Fahrrechten bzw. von Wirtschaftswegen bauplanungsrechtlich 

gesichert. Insofern bleibt die Anbindung des Außenbereiches in westliche Richtung als auch 

zu den landwirtschaftlich genutzten Flächen im Süden des Plangebietes erhalten. 

Der nordöstlichste Plangebietsabschnitt, der bislang durch Pferdehaltung geprägt ist, soll in 

seiner bisherigen Nutzung aufgeben werden. Anstelle der intensiven Pferdehaltung sollen 

die in der Örtlichkeit vorhandenen Stallungen und sonstigen Nebengebäude abgebrochen 

werden und die Fläche für geplante „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Natur und Landschaft“ (Maßnahmenfläche A gemäß textlicher Festsetzung Teil A, 

Ziffer 9.3) zur Verfügung stehen. Die Pferdenutzung kann daher zukünftig nicht weiter beste-

hen bleiben. Im Hinblick auf die Schaffung weiterer Ausgleichsflächen ist eine sinnvolle Er-

weiterung der im östlichen Plangebiet gelegenen und im FNP dargestellten Ausgleichsfläche 

im Süden des Plangebietes vorgesehen (Maßnahmenfläche B). Dafür wird ein Teil der aus-

gewiesenen Siedlungserweiterungsfläche überplant. 

Städtebaulich ist eine der Lage am Ortsrand im Übergang zur Landschaft hin angemessene, 

aufgelockerte Bebauung vorgesehen, in Randlage insbesondere mit Einzelhäusern geringer 

Höhe und großen Anteilen begrünter Hausgärten. Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für 

den Bebauungsplan wurden insbesondere die Zulässigkeiten für das Maß der baulichen 

Nutzung, der zulässigen Gebäudehöhen und auch der Gestaltung baulicher Anlagen an die 

sensible Ortsrandlage restriktiv angepasst und verringert. 

8. Bauleitplanerische Festsetzungen 

Der vorliegende Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan im Sinne des § 30 

Baugesetzbuch (BauGB) aufgestellt. Für künftige Bauvorhaben hat dies zur Folge, dass 

zunächst die Wahlmöglichkeit im Sinne des § 78 Abs. 10 der Hessischen Bauordnung (HBO) 

im Grundsatz anzuwenden ist und die materiell-rechtlichen Voraussetzungen für eine Ge-

nehmigungsfreistellung nach § 56 Abs. 2 HBO vorliegen. Für alle Bauvorhaben liegt insoweit 

eine Baugenehmigungspflicht nach den §§ 57 und 58 HBO nicht vor (als Vorhaben im Gel-

tungsbereich eines qualifizierten Bebauungsplans). 

Aufgrund der uneinheitlichen Vorgabe der Topografie und Geländestruktur und der daraus 

sich ergebenden Notwendigkeit zur Anpassung an die strukturellen Randbedingungen des 

Umfeldes erfolgt eine Unterteilung des Geltungsbereiches in drei Teilabschnitte, die sich 

hinsichtlich der Zulässigkeit des Maßes der baulichen Nutzung unterscheiden. 

Die nachfolgend im Einzelnen erläuterten Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen 

Nutzung, zur Bauweise, zur Größe der Baugrundstücke und zur äußeren Gestaltung, finden 

sich auch wieder in der Nutzungsschablone, die als Bestandteil an das Planbild angefügt ist. 
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8.1 Art der baulichen Nutzung 

Entsprechend der städtebaulichen Zielsetzung wird als Art der baulichen Nutzung im Sinne 

des § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) „Allgemeines Wohngebiet“ (WA) festgesetzt. 

Die nach Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden als Bestandteil des 

Bebauungsplanes ausgeschlossen, da diese Nutzungen weder mit der städtebaulichen Ziel-

setzung noch mit dem städtebaulichen und landschaftspflegerischen Umfeld harmonieren. 

8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch mehrere Einzelfestsetzungen be-

stimmt. Zunächst erfolgt die Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse als Obergrenze. Die 

Zahl der Vollgeschosse wird in den Teilbereichen A1 und A2 auf jeweils ein Vollgeschoss 

begrenzt, da diese Teilbereiche zugleich auch den künftigen Ortsrand ausbilden und somit 

einen angemessenen, harmonischen Übergang in die freie Landschaft darstellen sollen. Für 

den Teilbereich B, der sich im Gebietsinneren befindet, werden zwei Vollgeschosse als 

Obergrenze zugelassen. 

Die flächenmäßige Ausnutzung der Baugrundstücke wird bestimmt durch die Festsetzung 

der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) als Verhältniszahl zwischen bebauter Fläche zur 

maßgeblichen Grundstücksfläche. Die GRZ wird einheitlich über alle Baugebiete anhand der 

nach § 19 Abs. 1 BauNVO zulässigen Obergrenze mit GRZ = 0,4 festgesetzt. 

Ferner erfolgt die Festsetzung der höchstzulässigen Geschossflächenzahl (GFZ); diese wird 

bei maximal eingeschossiger Bebaubarkeit auf GFZ = 0,4 (Teilbereiche A1 und A2), bei 

zweigeschossiger Bebaubarkeit auf GFZ = 0,8 (Teilbereich B) festgesetzt. Die Obergrenzen 

berücksichtigen dabei wiederum die nach § 17 BauNVO zulässigen Höchstwerte für ein WA. 

8.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Für die Bauweise wird bestimmt, dass ausschließlich Einzel- und Doppelhäuser zulässig sein 

sollen. Andere Bauweisen stehen in einem Widerspruch zur bereits im städtebaulichen Um-

feld vorhandenen Bebauungsstruktur. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind im Planteil zeichnerisch durch Bau-

grenzen bestimmt. Es werden zusammenhängende Baufenster festgelegt, um möglichst 

flexibel auf die individuellen Wünsche der Bauinteressierten bei der Grundstücksneubildung 

reagieren zu können. Eine geringfügige Überschreitung der Baugrenzen ist im Sinne der 

textlichen Festsetzung im Teil A, Ziffer 3.3 als Ausnahmeregelung gemäß § 31 (1) BauGB in 

dem textlich bestimmten Maße zulässig; eine Ermächtigungsgrundlage hierzu schafft § 23 

Abs. 3 Satz 3 BauNVO, wobei im Anwendungsfall das gemeindliche Einvernehmen gemäß 

§ 36 Abs. 1 BauGB erforderlich ist. 
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8.4 Größe der Baugrundstücke und Zahl der Wohnungen

Um eine möglichst harmonische Siedlungsstruktur zu erreichen, die durch eine massierte 

Bebauungsstruktur auf unverhältnismäßig kleinen Baugrundstücken erheblich gestört würde, 

erfolgt für selbstständig bebaubare Grundstücke die Festsetzung von Grundstücksgrößen als 

Mindestmaß. Die Festsetzung erfolgt nicht teilbereichsbezogen für jedes Baugebiet, sondern 

bezieht sich auf die Art der Bebauung. Es wird unterschieden zwischen Einzel- und Doppel-

hausbebauung. Hiernach wird die Mindestgröße für Grundstücke mit Einzelhausbebauung 

zu 400 m², die für Grundstücke mit Doppelhausbebauung zu 250 m² je Grundstück festge-

setzt.  

 Einzelhausgrundstück Doppelhausgrundstück 

 min 400 m² min. 250 m² min. 250 m² 

 Grundstücksgrenze 

Hierbei wird zugrunde gelegt, dass real betrachtet die Doppelhausbebauung dann gegeben 

ist, wenn zwei Gebäude an einer gemeinsamen Nachbargrenze (reale Grundstücksteilung) 

aneinander gebaut sind (einseitige Grenzbebauung). Faktisch könnte auch ein Gebäude als 

Einzelhaus in der Funktionseinheit eines Doppelhauses geteilt werden, jedoch liegt hier die 

reale Grundstücksteilung nicht vor, sondern allenfalls eine WEG-Teilung. 

Ferner wurde die Zahl der Wohnungen je Wohngebäude begrenzt um zu verhindern, dass 

innerhalb von grundbuchrechtlichen Einzelgrundstücken (auch mit mehreren Miteigen-

tumsanteilen) zusammenhängende Baukörper entstehen, die bauplanungsrechtlich als Ein-

zelhaus zu bewerten wären, aber in mehrere Wohnungen als abgeschlossene 

Wohneinheiten mit ideeller Teilung untergliedert sind. Dies könnte faktisch zu einer Mehrfa-

milienhausbebauung, z. B. in Form einer  „Reihenhausbebauung“ mit Teilung der einzelnen 

Wohneinheiten nach WEG (Wohnungseigentumsgesetz) führen, was nicht in der Planungs-

absicht der Gemeinde steht. 

Die Zahl der Wohnungen wird auf höchstens zwei je Wohngebäude festgelegt. Bei real ge-

teilten Doppelhäusern gilt: maximal 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte. Die Festsetzung der 

Mindestwerte gilt nicht für Grundstücke, die mit Nebenanlagen, die der Versorgung des Ge-

bietes dienen, wie z. B. einer Trafostation, bebaut werden sollen. 

8.5 Stellplätze 

Für das Gebiet gilt uneingeschränkt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Rimbach. Die Stell-

plätze sind ausschließlich auf den Baugrundstücken nachzuweisen. Auf eine detaillierte 
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Festsetzung von Flächen für Garagen und Stellplätze im Planteil nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 

BauGB innerhalb der Privatgrundstücke wird verzichtet, um eine gewisse Flexibilität bei der 

Grundstücksteilung zu ermöglichen. Wesentlich ist eine Konzentration der Stellplätze und 

Garagen innerhalb der überbaubaren Flächen und innerhalb der straßennahen Bereiche der 

Baugrundstücke. 

8.6 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Aus gestalterischen Gründen wird die Höhe baulicher Anlagen begrenzt durch Festsetzung 

der zulässigen Traufwandhöhe (TWH) als das Maß zwischen dem angegebenen Bezugs-

punkt und dem Durchstoßpunkt der verlängerten Gebäudeaußenwand durch die Oberkante 

der Tragkonstruktion (Definition nach neuester Maßgabe der Hessischen Bauordnung) sowie 

der zulässigen Firsthöhe (FH). Die Firsthöhe beschreibt jeweils den höchsten Punkt eines 

Gebäudes. 

Bei Flachdächern ist die Traufwandhöhe TWH als höchster Punkt der Tragkonstruktion an-

zunehmen, eine Firsthöhe FH tritt in diesem Fall nicht auf bzw. ist mit der Traufwandhöhe 

gleichzusetzen. Eine mögliche Attika ist über die Traufwandhöhe hinausgehend zulässig. 

Hingegen sind über die TWH hinausgehende Staffelgeschosse bei Flachdachgebäuden nicht 

zulässig, um nicht den Eindruck der Mehrgeschossigkeit zu erzielen und überdimensionierte 

Baukörper zu vermeiden. Bei Pultdächern und versetzten Pultdächern wird ebenfalls die 

Festsetzung der TWH klargestellt, indem bei Gebäuden mit Pultdach die TWH entsprechend 

an der niedrigen, die FH an der höheren Trauseite zu messen ist. Bei versetzten Pultdächern 

mit unterschiedlichen Traufhöhen an den jeweiligen Dachflächen des Pultes ist die TWH an 

der niedrigsten Traufseite zu messen, die FH an der höchsten Seite des Pultdaches. 

Für die TWH und die FH wurden folgende Obergrenzen bestimmt: 

- Teilbereich A1: TWH = 5,00 m FH =   9,00 m 
- Teilbereich A2: TWH = 5,80 m FH =   9,80 m 
- Teilbereich B: TWH = 6,65 m FH = 10,50 m 

Als Bezugspunkt für die obiger Höhenfestsetzungen gilt die Oberkante der anbaufähigen 

Verkehrsfläche in Fahrbahnmitte, gemessen senkrecht vor Gebäudemitte 
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Die Differenzierung mit den Teilbereichen A1 und A2 wird insbesondere den topografischen 

Gegebenheiten im Bereich der östlichen Straße „In der Hohl“ geschuldet. Im Osten der be-

reits bestehenden Gemeindestraße ist Bebauung vorhanden (Anwesen Nr. 8 bis 16), die 

zumeist eingeschossig ist. Westlich der Straße im Anschluss an das bestehende Anwesen 

Nr. 5 steht eine ca. 1,00 m hohe Straßenböschung innerhalb der Parzelle Nr. 31/1 an. Eine 

übermäßig hohe Bebauung innerhalb dieses Bereiches würde die bereits östlich der Straße 

„In der Hohl“ bestehende Bebauung nachteilig beeinträchtigen, so dass hier eine nur einge-

schossige Bebaubarkeit zugelassen wurde. Zudem ist die mögliche Höhenentwicklung der 

Gebäude nur sehr restriktiv möglich, da die zulässige TWH nicht ab Oberkante der anste-

henden Geländeböschung zu messen ist, sondern unter Berücksichtigung der gewählten 

Bezugshöhe auf die „Oberkante Straße“ Bezug nehmen muss. 

Aufgrund der stark heterogenen topografischen Geländeverhältnisse und insbesondere auf-

grund der sensiblen, teils exponierten Ortsrandlage mit Auswirkungen auf das Landschafts-

bild wurde die Zulässigkeit der Traufwandhöhe nicht wie in anderen Fällen üblich nach den 

Maßgaben der gemeindlichen „Satzung zur Ergänzung baugestaltungsrechtlicher Festset-

zungen in Bebauungsplänen der Gemeinde Rimbach/Odw.“ gewählt, da diese zu wenig 

differenziert auf die topografischen Eigenheiten des Plangeltungsbereiches eingehen kann. 

Stattdessen wurde hier eine individuelle Festsetzung bevorzugt. 

In diesem Sinne und ebenfalls individuell Bezug nehmend auf die Ortsrandlage wurde zu-

dem die Festsetzung einer Firsthöhe vorgenommen, die in der o. g. gemeindlichen Satzung 

nicht festgelegt ist, sowie ferner Restriktionen hinsichtlich der Dachgestaltung erlassen, die 

sich von den sonst üblichen Festsetzungen nach der o. g. Gestaltungssatzung nochmals 

abheben. 

Damit sollen geneigte Dächer ausschließlich mit nicht spiegelnden Ziegel- oder Betonwerk-

steinprodukten in roten, braunen oder schwarzen Farbtönen eingedeckt werden dürfen. Bei 

Flach- oder flach geneigten Dächern bis zu einer Dachneigung von maximal 12° sind auch 

metallische Werkstoffe (z. B. Zink- und Kupferblecheindeckung) zulässig, da andernfalls die 

Dichtigkeit bei flachen Dächern und Eindeckung mit Ziegel konstruktiv nicht gewährleistet 

werden kann. Elemente zur Sonnenenergienutzung (z. B. Solar- oder Photovoltaikelemente) 

sind hiervon explizit ausgenommen. 

Hinsichtlich der Dachformen wurden Sattel-, Walm- und Flachdächer zugelassen, wobei 

Pultdächer oder versetzte Pultdächer als Sonderformen eines üblichen Satteldaches aus 

städtebaulicher Sicht als angemessen erachtet und ebenfalls zugelassen werden. Im Bereich 

der Randbebauung innerhalb des äußeren Teilbereiches A1 muss jedoch die niedrigere 

Dachfläche eines versetzten Pultdaches zum Ortsrand (Süden bzw. Westen) ausgerichtet 

sein, um die Kubatur des Gebäudes insgesamt niedrig zu halten. Für Pultdächer / versetzte 

Pultdächer wurde auch bestimmt, dass sich die zulässige Traufwandhöhe auf die niedrigere 

Traufseite bezieht.  

Im Hinblick auf zulässige Dachformen ist die Dachneigung auf einen Wert bis maximal 41° 

zulässig. Zur Gewährleistung eines einheitlichen städtebaulichen Erscheinungsbildes wird 
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überdies festgelegt, dass innerhalb eines Gebäudes nur eine einheitliche Neigung der 

Hauptdachflächen zulässig ist. Demgemäß gilt – auch bei real geteilten – Doppelhäusern 

das Gesamtbauwerk als Gebäude im Sinne dieser Festsetzung. Dachaufbauten sind von der 

Begrenzung der Dachneigung ausgeschlossen. 

Form und Kubatur von Dachaufbauten wurden explizit beschrieben und reglementiert. Im 

speziellen wurde nochmals dezidiert auf Zwerchhäuser und Zwerchgiebel als Sonderformen 

der Dachaufbauten eingegangen, da hierdurch oftmals eine deutlich massive Gebäudeform 

entsteht. Innerhalb des äußeren Teilbereiches A1, d. h. in der Ortsrandlage, sind Zwerch-

häuser und Zwerchgiebel ausschließlich zur anbaufähigen Verkehrsfläche ausgerichtet zu-

lässig, also in Richtung des Siedlungsbereiches. Zur freien Landschaft hin ausgerichtet 

sollen diese Aufbauten unzulässig sein. Ferner wurde deren Kubatur als auch die Material-

auswahl näher bestimmt. 

Einzige Ausnahme von den gestalterischen Festsetzungen wurde für notwendige technische 

Anlagen erlassen, hier insbesondere für z. B. Photovoltaik- und Solaranlagen. Diese sollen 

explizit möglich und zulässig sein. 

Für Einfriedungen zur Abgrenzung der Grundstücke sind Mauern grundsätzlich unzulässig. 

Hingegen sind Mauern als notwendige Stützmauern zur Abfangung örtlicher Geländever-

sprünge oder zur Höhenabtragung von Böschungen unter der Voraussetzung zulässig, dass 

diese als Gabionenwände oder Natursteinmauern aus naturraumtypischen Gesteinsarten, 

auch als Verblendung (z. B. einer betonierten oder gemauerten Wand), hergestellt werden. 

Für die Zulässigkeit oder Genehmigungsfähigkeit von Mauern sind die geltenden Maßgaben 

der Hessischen Bauordnung verbindlich. 

Als Einfriedung der Grundstücke zu öffentlichen Flächen sind Zäune aus Metall oder Holz 

zulässig, jedoch nur bis zu einer Endhöhe von 0,8 m über der Oberkante der anbaufähigen 

Verkehrsfläche. In diesem Sinne sind geschlossene Ansichtsflächen unzulässig, die z. B. 

durch Holzverschalungen oder auch Holzflechtzäune erreicht werden. Zur besseren Einbin-

dung in das Landschaftsbild sind zulässige Zaunanlagen mindestens einseitig, mit Ausnah-

me der Tor- und Türöffnungen, mit standortgerechten Hecken aus Laubgehölzen in einer 

Mindestbreite von 1,0 m anzupflanzen. Es ist ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten, um 

den ungestörten Wechsel von Kleintieren zu gewährleisten. 

Als landschaftstypisches Gestaltungselement sind Hecken als Einfriedung ebenfalls zulässig. 

Im Sinne der Einbindung in das Landschaftsbild und unter artenschutzrechtlichen Gesichts-

punkten sind Hecken durch eine ausgewogene Mischung ausschließlich standortgerechter 

Gehölzarten herzustellen. Standortfremde und in diesem Sinne insbesondere Thuja- oder 

Chamaecyparis-Hecken sowie Nadelgehölze sind unzulässig, da diese dem Artenschutz 

wenig zuträglich sind und im übrigen auch nicht im Kontext zur übrigen Kulturlandschaft 

stehen. 
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8.7 Grünordnerische Festsetzungen 

Die landschaftspflegerischen Belange werden durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr.  25 

BauGB gesichert. Dazu gehören der Erhalt von Gehölzstrukturen zum Schutz von Tieren, 

Pflanzen und Biotopen sowie des Landschaftsbildes. Weiterhin werden Festsetzungen zur 

Begrünung der privaten Grundstücke mit einheimischen und standortgerechten Laubgehöl-

zen in einer Größenordnung von 10% der Baugrundstücksfläche getroffen. 

Als naturschutzrechtliche Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen werden Bestimmun-

gen zur jahreszeitlichen Beschränkung der Gehölzrodungen sowie zur Installation von Nist-

geräten nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt. 

Zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffe werden Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 

Nr. 20 BauGB in den Bebauungsplan übernommen, welche die Entwicklung von extensiv 

genutzten Grünlandflächen in zwei räumlich verknüpften Teilflächen vorsehen. 

Weiterhin werden gestalterische Festsetzungen nach § 81 Abs. 1 Nr. 4 und 4 HBO getroffen. 

Dabei wird die Gestaltung der Einfriedungen unter Aspekten des landschafts- und ortsbild-

schutzes sowie zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt geregelt. Zur Verringe-

rung der Eingriffsfolgen auf die Schutzgüter Wasser und Boden sind die befestigten 

Stellplätze mit wasserdurchlässiger Oberfläche auszubilden. 

9. Erschließung 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine Verlängerung der Straße „In der Hohl“ 

und den westlich parallel verlaufenden Weg, die ihrerseits über den Albersbacher Weg (K8) 

an das übergeordnete Straßennetz angebunden sind. Durch die Erweiterung des Geltungs-

bereichs in Richtung Westen und Süden kann die Erschließung im Ringsystem erfolgen. So 

wurde die Durchbindung der ehemals geplanten Stichstraßen des Vorentwurfs verbessert. 

Im Hinblick auf die vorgesehene Nutzung, Größe sowie die Lage des Plangebiets im Stra-

ßennetz ist laut dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen mit keinem nennenswerten Mehr-

verkehr zu rechnen, der die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs auf den 

klassifizierten Straßen beeinträchtigen würde. 

Südlich des Gebäudes „In der Hohl 16“ wird die Straße anstelle des dort verlaufenden Feld-

wegs in einer Breite von 6,50 m nach Westen fortgeführt und an den bisher als Stichstraße 

ausgebauten Abschnitt des Albersbacher Weges angebunden. Dem bestehenden Bedarf an 

einer Wendemöglichkeit (z. B. für Müllfahrzeuge) kann nun durch die Ringerschließung über 

die Straße „In der Hohl“ und dem Teilabschnitt der Albersbacher Straße sowie auch durch 

den im Einmündungsbereich festgesetzten Wendekreis entsprochen werden. Der ausgehend 

vom geplanten Einmündungspunkt „In der Hohl“ / verlängerter Albersbacher Straße nach 

Osten verlaufende Stichstraßenabschnitt dient ausschließlich der Erschließung der östlich 

gelegenen Anwesen und endet in Höhe der Bebauungsgrenze. Die weiterführenden Wege, 
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die als Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung festgesetzt sind, sollen ausschließlich 

als Wirtschaftswege dem landwirtschaftlichen Verkehr und der Erschließung der betroffenen 

landwirtschaftlichen Grundstücke bzw. der Grundstücke innerhalb der festgesetzten Aus-

gleichsfläche A vorbehalten bleiben. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde seitens der HSE Technik GmbH & Co. KG als 

Netzbetreiber der Sparten Strom und Gas in Rimbach darauf hingewiesen, dass die Strom-

versorgung des Plangebiets durch Ergänzung und Erweiterung des bestehenden Versor-

gungsnetzes im Zuge der Erschließungsmaßnahmen entsprechend dem Leistungsbedarf der 

zukünftigen Abnehmer geplant ist. Die Straßenzüge „Albersbacher Weg" und „In der Hohl“ 

können - bei großem Interesse der Anlieger - auch mit Gas erschlossen werden. 

Die Trinkwasserversorgung des Plangebiets kann durch eine Erweiterung der in der Straße 

„In der Hohl“ liegenden Leitung gewährleistet werden. Da die vormals geplante städtebauli-

che Entwicklung bereits in das Wasserversorgungskonzept vom November 2006 mit einge-

rechnet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Wasserversorgung auch für die 

Erweiterung des Geltungsbereichs sichergestellt ist, da die Erweiterung nur um wenige 

Grundstücke erfolgt. Durch die veränderte Ringerschließung wird die Erschließung des Bau-

gebiets auch im Bereich der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung durch die 

Neuverlegung von Leitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche entscheidend ver-

bessert. 

Im Rahmen der Ausarbeitung der Entwurfsunterlagen wurde von dem Ingenieurbüro Golükes 

in Mühltal geprüft, ob der Regenwasserabfluss aus dem geplanten Baugebiet „In der Hohl“ 

von dem derzeit geplanten Kanal im Albersbacher Weg in den Dimensionen DN 400 (im 

oberen Teil) und DN 500 (im unteren Teil) noch aufgenommen werden kann. 

Eine überschlägliche Berechnung für das Baugebiet ergab einen Regenwasserabfluss von 

QR = 170 l/s (Berechnungsgrundlagen: Fläche A = 2,7 ha, Versiegelung VG = 50%, 1-

jährlicher, 15-minütiger Modellregen r15,1 = 125 l/(s*ha). 

Verglichen mit der heutigen Auslastung der Kanäle im Albersbacher Weg (Datengrundlage: 

hydraulische Berechnung für das Kanalnetz der Gemeinde Rimbach vom Büro Dahlem), 

könnte der neu geplante Kanal DN 400 zwischen 240 und 570 l/s zusätzlich aufnehmen. Der 

neu geplante Kanal DN 500 im unteren Teil des Albersbacher Weges kann teilweise noch 

mehr aufnehmen. Der Anschluss des geplanten Baugebietes an den Kanal im Albersbacher 

Weg ist somit aus hydraulischer Sicht möglich. Es sind keine zusätzlichen Dimensionsver-

größerungen gegenüber der derzeitigen Planung erforderlich (Stand 24.06.2010). 

Dadurch dass das anfallende nicht behandlungsbedürftige Niederschlagswasser auf den 

Grundstücken versickert werden soll und die vorgenannte überschlägige Berechnung des 

Regenwasserabflusses zeigt, dass der Anschluss des geplanten Baugebiets ausreichend ist, 

wird nicht erwartet, dass die Entwässerung der zukünftig befestigten Flächen zu einer Ver-

schärfung der Abflusssituation für die An- und Unterlieger der Vorfluter führen wird. 
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Das Plangebiet liegt in Zone III des zukünftigen Wasserschutzgebiets „Im Hopper“, so dass 

die Auflagen und Verbote der (Muster-) Trinkwasserschutzgebietsverordnung zu beachten 

sind. 

10. Umweltschützende Belange 

10.1 Eingriffsregelung 

Die Frage des Eingriffs in Natur und Landschaft ist in die bauleitplanerische Abwägung ein-

zustellen. Eingriffe durch die Planung sind insbesondere in Form einer Überbauung und 

Versiegelung bisher bewachsener und unbefestigter Flächen zu erwarten. Im Zuge der Ent-

wurfsplanung wurde im Rahmen des Umweltberichts der Umfang der Eingriffe ermittelt und 

geeignete Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen benannt, die in die Planung einbezo-

gen wurden. 

10.2 Umweltprüfung 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 

Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheb-

lichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet 

werden. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB bestimmt, dass das Ergebnis der Umweltprüfung in der 

Abwägung zu berücksichtigen ist. 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung hängen von der jeweiligen Planungs-

situation ab und werden von der Gemeinde festgelegt (§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB). Die im 

Rahmen der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten Umweltbelange sind im Umweltbe-

richt als Teil der Begründung des Bauleitplans darzulegen (§ 2a BauGB). Der Inhalt des 

Umweltberichts ergibt sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Der Umweltbe-

richt wurde unter Einbeziehung der Ergebnisse der frühzeitigen Behördenbeteiligung erstellt, 

da er – als Teil der Begründung des Bauleitplans – Gegenstand der öffentlichen Auslegung 

des Bauleitplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Behördenbeteiligung nach § 4 

Abs. 2 BauGB ist. 

Der Umweltbericht wurde durch das Büro für Umweltplanung erstellt und ist dem Bebau-

ungsplan beigefügt. 

10.3 Altlasten 

Aus der Altflächendatei ALTIS des Hess. Landesamtes für Umwelt und Geologie ergeben 

sich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), 

schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasserschäden.  
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10.4 Artenschutz 

Die Biotopausstattung des Plangebiets sowie Hinweise aus der frühzeitigen Beteiligung der 

Bürger machten eine Bestandsaufnahme der im Plangebiet und in dessen Nähe vorkom-

menden Arten sowie eine Prüfung des Vorhabens zur Einhaltung der Anforderungen des 

§ 44 (1) BNatSchG notwendig. Diese Artenschutzprüfung wurde vom Büro für Umweltpla-

nung durchgeführt und liegt dem Bebauungsplan als Anlage bei. 

Die Artenschutzprüfung benennt verschiedene Maßnahmen zum artenschutzrechtlichen 

Ausgleich von möglichen Eingriffsfolgen durch den Bebauungsplan. Diese wurden in die 

Festsetzungen des Bebauungsplans übernommen. Die Artenschutzprüfung kommt zu dem 

Ergebnis, dass die „von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade (…) bei Berück-

sichtigung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhalti-

gen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 

europarechtlich relevanten Art (führen). Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-

lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden für die 

betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt.“ (Büro für Umweltplanung: Bebauungsplan „In 

der Hohl“. Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG. Seite 22). 

Mit dem Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG ist folglich nicht zu rech-

nen. 

10.5 Energiewende und Klimaschutz 

Am 30.07.2011 ist das „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den 

Städten und Gemeinden“ in Kraft getreten (BGBl. I S. 1509). Mit dieser sog. „Klimaschutz-

Novelle“ wurde nicht nur die Klimaschutzklausel in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB erweitert, son-

dern auch ein neuer Absatz 5 in § 1 a BauGB eingefügt, der die klimagerechte städtebauli-

che Entwicklung als Abwägungsbelang hervorhebt. Demgemäß wird dargelegt, mit welchen 

Planinhalten „den Erfordernissen des Klimaschutzes (…) durch Maßnahmen, die dem Kli-

mawandel entgegenwirken oder die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung 

getragen“ wird. 

Zur konkreten Berücksichtigung des Klimaschutzaspektes sieht die Novellierung mit § 5 Abs. 

2 b) und c) bzw. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 23 b) BauGB erweiterte Darstellungs- bzw. Festset-

zungsmöglichkeiten vor. Hiernach können 

• Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen (…) insbesondere zur dezentralen und 

zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Käl-

te aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung im Flächennutzungsplan dar-

gestellt bzw. 

• Flächen für Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Vertei-

lung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-

gien oder Kraft-Wärme-Kopplung wie auch 

• Gebiete, in denen (…) bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen bau-

lichen Anlagen bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeu-
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gung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener-

gien oder Kraft-Wärme-Kopplung getroffen werden müssen, 

im Bebauungsplan festgesetzt werden. 

Empfehlungen zur effektiven Nutzung von Solarenergie wurden als Hinweise in die textlichen 

Festsetzungen aufgenommen. Weitere dezidierte Festsetzungen zu o.g. Punkten erfolgten 

nicht, da die darüber hinaus gehenden Möglichkeiten der passiven und aktiven energeti-

schen Optimierung (z.B. Nutzung von LED Beleuchtung im Straßenraum, Einzelfeuerungs-

stätten für Biomasseheizungen, Wärmepumpen usw.) optional anwendbar sind. 

11. Flächenbilanz 

Allgemeine Wohngebiete 1,80 ha 

Verkehrsflächen 0,28 ha 

Ausgleichsflächen 1,52 ha 

Gesamtgeltungsbereich 

----------- 

3,60 ha 

12. Bodenordnende Maßnahmen 

Die Grundstücke innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich überwiegend in Privatbesitz 

verschiedener Eigentümer. Die Gemeinde ist Eigentümerin der Wegeparzellen bzw. der 

Feldwege.  

Für die Umsetzung der Planung ist aufgrund der Grundstückssituation eine Bodenordnung 

(Umlegung) zur Neuordnung der Eigentumsverhältnisse erforderlich. Die künftig öffentlichen 

Flächen (Straßen und Wege) sind in das Eigentum der Gemeinde zu überführen. 

Die Eigentümer haben sich vertraglich bereits mit dem Umlegungsverfahren einverstanden 

erklärt. Durch die Anordnung des Umlegungsverfahrens werden die Erschließungsanlagen in 

das Eigentum der Gemeinde überführt. 

13. Kostentragung  

Anfallende Planungs- und Erschließungskosten werden durch die Grundstückseigentümer 

getragen. Dazu wurden schriftliche Vereinbarungen zwischen der Kommune und den Eigen-

tümern getroffen. 

���������

Dirk Helfrich, Dipl.-Ing., Beratender Ingenieur IKH
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II. Umweltbericht 

II.1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs.4 BauGB wird für den Bebauungsplan ‚Verlängerung in der Hohl‘ der 
Gemeinde Rimbach – Kerngemeinde eine Umweltprüfung zur Ermittlung und Bewer-
tung der Belange des Umweltschutzes vorgenommen und hierzu das umweltrelevan-
te Abwägungsmaterial im folgenden Umweltbericht gemäß § 2a BauGB zusammen-
gestellt. 

II.1.1 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Die Prüfung von Planungsalternativen erfolgten im Rahmen der vorbereitenden Bau-
leitplanung auf der Basis des Flächennutzungsplanes. Das überplante Areal wird hier 
als mögliche und verfahrensrechtlich abgestimmte Erweiterungsfläche für die Sied-
lungsentwicklung ausgewiesen.  

II.1.2 Berücksichtigung bestehender planerischer Festsetzungen  

� Der rechtskräftige FNP weist den überwiegenden Teil des für die Wohnbebauung 
vorgesehenen Bereich bereits als ‚Wohnbaufläche‘ aus; am östlichen Rand ist ei-
ne Biotopfläche nach § 31 HENatG ausgewiesen; die Restfläche wird als ‚Fläche 
für die Landwirtschaft‘ dargestellt. 

� dto. folgt der abgestimmte Entwurf des Landschaftsplanes  für das Plangebiet 
dieser Ausweisung.  

� Im Plangebiet sind keine Flächen vorhanden die als ‚Geschützter Landschafts-
bestandteil (GLB‘) gemäß § 27 HENatG ausgewiesen oder beantragt sind.

� Im Plangebiet sind keine Objekte oder Strukturen vorhanden die als ‚Natur-
denkmäler (ND)‘ gemäß § 26 HENatG ausgewiesen oder beantragt sind.

� Im Plangebiet sind keine Flächen vorhanden die als ‚Naturschutzgebiete (NSG)‘ 
gemäß § 21 HENatG ausgewiesen oder beantragt sind. 

� Als Folge des Inkrafttretens der Natura 2000-Verordnung mit Veröffentlichung im 
GVBL Hessen (07. März 2008) erlosch der bisherige Landschaftsschutz gemäß § 
24 HENatG (hier: Landschaftsschutzgebiet (LSG) ‚Bergstraße-Odenwald‘) 

� Das Plangebiet umfasst oder berührt keine Gebiete, die gemäß § 31 HENatG als 
geschützter Biotop zu klassifizieren sind; das Plangebiet umfasst zwar einen lo-
ckeren Bestand, teilweise gruppenhaft zusammentretender Obstbäume, eine 
formale Klassifizierung gemäß § 31 HENatG als geschützter Biotop ist unter fach-
lichen Gesichtspunkten nicht gegeben 

� Das Plangebiet umfasst oder berührt keine Gebiete die nach den Richtlinien 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie) klassifi-
ziert sind (Natura 2000-Gebiete) 

� Das Plangebiet berührt keine ausgewiesenen Wasserschutzgebiete. Dies um-
fasst die Schutzzonen I, II und III 

� Im Plangebiet sind keine ausgewiesenen und rechtlich festgesetzten Reten-
tionsräume vorhanden.  

� Im Plangebiet sind keine Objekte oder Ensembles vorhanden, die dem Denkmal-
schutz unterliegen. 
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II.1.3 Untersuchungsmethodik 

� Die aktuellen Biotop- und Nutzungstypen (Stand 2009) wurden vor Ort kartiert 
und in ihrer räumlichen Ausdehnung bzw. Orientierung mittels Luftbildauswertun-
gen konkretisiert. Auf eine Einmessung mittels mobilem GPS wurde angesichts 
der geplanten kleinräumigen Flächeninanspruchnahme verzichtet 

� Floristische Kartierung der Grünlandflächen zur besseren vegetationskundlichen 
Einordnung erfolgten ebenfalls im Rahmen der zuvor genannten Kartierung  

� Verbal-argumentative Bewertung der Eingriffs- und Maßnahmenwirkung auf die 
betroffenen Schutzgüter 

� Rechnerische Bilanzierung gemäß der hessischen Kompensationsverordnung 
(KV, Stand: 01. September 2005) 

� Auf Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von Bürgern, Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde zwischen März und September 
2010  eine Erfassung ausgewählter, für das Plangebiet und seine Umgebungsbe-
reiche relevanter faunistischer Taxa durchgeführt 

� Die Kartierungsergebnisse wurden in einem Gutachten zusammengefasst und 
unter artenschutzrechtlichen Aspekten bewertet (Artenschutzrechtlicher Fachbei-
trag = Artenschutzprüfung) 
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II.2 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile 
 im Einwirkungsbereich des Vorhabens 

II.2.1 Lage 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine etwa 2,5 ha große Fläche in der Ge-
meinde Rimbach, Gemarkung Rimbach. Das Planungsgebiet befindet in Flur 16 und 
umfasst die Flurstücke 27/2, 27/3, 30, 31/1, 31/2, 32/14  sowie Teile der Flurstücke 
25, 26/1, 26/2, 26/3, 32/17, 33/2, 37/1, 38/2 und 86/122 (vgl. Übersichtskarte 1). Die 
Kompensationsmaßnahmen werden vollständig innerhalb des Plangeltungsbereiches  
umgesetzt.  

Das Plangebiet befindet sich im Südwesten der Kerngemeinde Rimbach. Das über-
plante Gebiet liegt an der westlichen  und südlichen Grenze eines leichten Höhenrü-
ckens, der hier – ausgehend vom Siedlungsrand - nach Westen, Süden und Osten  
abfällt. Das Plangebiet bewegt sich zwischen einem Höhenniveau von etwa 205 m ü. 
NN  (Kuppenbereich) bis etwa 200 m ü. NN (Westgrenze des Planungsgebietes). 
Das Gebiet grenzt im Norden und Osten an bestehende Bebauung an (Siedlungs-
ränder). 

II.2.2 Naturräumliche Gegebenheiten 

Naturräumlich gehört das Gebiet zum Vorderen Odenwald und hier noch zur Unter-
einheit Weschnitztal (145.3 nach KLAUSING: Die Naturräume Hessens, 1988) an 
deren nordwestlicher Peripherie die Fläche liegt. Die westlich benachbarte Unterein-
heit ist der Juchhöh-Odenwald (145.2 nach KLAUSING) Der Vordere Odenwald ist 
der gegenüber der Rheinebene tektonisch herausgehobene und im Unterschied zum 
Sandsteinodenwald hier freigelegte Grundgebirgsstock des Odenwaldes. Der Vorde-
re Odenwald befindet sich im Höhenbereich von 200 bis 600 m ü. NN. Er ist ein cha-
rakteristisches Buchenwaldgebiet in dem Buchen- und Edellaubmischwälder 
(Fagetalia-Gesellschaften) und deren Ersatzformationen dominieren. Die hierzu er-
forderlichen mineralkräftig-nährstoffreichen Böden leiten ihre Entstehung entweder 
aus den das Gebirge bildenden kristallinen Gesteinen oder aus dem besonders am 
Westrand aufgewehten Löß her. Das sehr fein verzweigte Gewässernetz verläuft in 
einer durch ein außerordentlich charakteristisches Kleinrelief gekennzeichneten Mit-
telgebirgslandschaft von sehr großer Mannigfaltigkeit. Heute ist dieser Naturraum in 
Folge der landwirtschaftlichen Nutzung insbesondere von Grünlandgesellschaften, 
lockeren Gehölzgruppen und Einzelbäumen  geprägt (Ersatzformationen der 
Fagetalia-Gesell-schaften). 
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II.2.3 Schutzgut Boden

Geologische Situation 
Bestimmende geologische Formation des für die Bebauung vorgesehenen Gebietes 
ist der Hornblendegranit. Diese Gesteinsart ist im Odenwald eine Hauptabart des 
Granits. Er hat meist gleicmäßiges, mittleres Gesteinskorn. Seine Farbe ist vorwie-
gend hellgrau, er wird daher auch in der Steinindustrie als ‚grauer Odenwaldgranit‘ 
bezeichnet. Der Hornblendegranit setzt sich aus den folgenden Gemengeanteilen 
zusammen: Orthoklas, Plagioklas, Quarz, Biotit und Hornblende.   

Boden
Aus diesem lößlehmarmen Ausgangssubstrat hat sich auf der Hügelkuppe als Bo-
denformengesellschaft eine Pseudogley-Braunerde entwickelt. Sie ist geringmächtig 
und weist einen hohen Grusgehalt Die Erosionsgefährdung wird in Anbetracht der 
überwiegend bestehenden Grünlanddeckung als ‚schwach‘ klassifiziert. 

Altlasten  
Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geolo-
gie ergeben sich keine Hinweise auf einen Altstandort eine Altablagerung oder eine 
Altlast. Ein Untersuchungsbedarf wird nicht gesehen. 

Bewertung für das Schutzgut Boden 

Das Planungsgebiet weist durch die jahrzehntelange anthropogene Nutzung – 
Ackernutzung, jedoch auch als Grünlandwirtschaft - schon überformte, nicht mehr 
natürlich anstehende Böden auf  (degradierte Bodengesellschaften), wie auch keine 
seltene Bodenformengesellschaft zu finden ist. Von Kontaminationen ist aufgrund der 
langjährigen Grünlandnutzung und des oberflächennah anstehenden Gebirgsstockes 
nicht auszugehen (vgl. dazu auch Altflächendatei ALTIS). 

II.2.4 Schutzgut Klima

Das Klima der Planungsregion rechnet zum Klimaraum Südwest-Deutschland und 
wird hier zum Klimabezirk Westlicher Odenwald gestellt. Die Kennzeichen dieses 
Klimabezirkes sind milde Winter und warme Sommer, sowie stark schwankende Nie-
derschlagssummen je nach Lage in Luv und Lee. 

Im Bereich der Gemeinde Rimbach liegen die Niederschlagssummen im Mittel zwi-
schen 850 und 900 mm im Jahr; sie sind relativ gleichmäßig über das Jahr verteilt; in 
den Monaten Februar bis April findet sich das Niederschlagsminimum, in Juni und 
Juli sowie im Dezember und Januar die Maxima. Die mittlere wirkliche Lufttemperatur 
im Jahr liegt als Folge der Lage in einem thermisch begünstigten Klimabezirk zwi-
schen 8 und 9° C. Die Vegetationsperiode beginnt se hr früh. Die Hauptwindrichtung 
im Gebiet ist Südwest. Grundsätzlich ist die auftretende durchschnittliche Windge-
schwindigkeit  vor allem auf den Kuppen hoch, in den Tallagen ist sie dagegen deut-
lich abgeschwächt. 
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Bewertung für das Schutzgut Klima 

Die im Plangebiet vorhandenen Grünlandflächen sind im Grundsatz als kaltluftprodu-
zierende Flächen einzustufen. Diese Funktion wirkt ausgleichend und abkühlend auf 
die kleinklimatischen Verhältnisse der Umgebung. Die autochthone Kaltluftproduktion 
im Gebiet selbst ist allerdings aufgrund der Flächengröße gering und für die Gesamt-
versorgung nicht erheblich, zumal der überwiegende Teil der entstehenden Kaltluft - 
bedingt durch die topographische Situation – nach Süden und Westen zur freien 
Landschaft hin abfließt und somit nicht siedlungswirksam ist.  

II.2.5 Schutzgut Wasser  

Grundwasser 
Die bereits beschriebene Geländemorphologie bzw. die Kleinräumigkeit des Ein-
zugsgebietes führt dazu, dass keine nennenswerten und/oder nutzbaren Grund-
wasservorkommen ausgebildet sind.  

Oberflächenwasser 
Im Gebiet sind weder Still- noch Fließgewässer vorhanden. 

Bewertung für das Schutzgut Wasser 

Das Gebiet liegt deutlich außerhalb ausgewiesener Wasserschutzzonen. Dies um-
fasst auch die Schutzzone III. In Verbindung mit den topographischen Verhältnissen 
(Kuppenbereich, obere Hangflanke) und des hoch anstehenden Gebirgsstockes ist 
nur von einer nachgeordneten Bedeutung des Plangebietes für den Grundwasser-
haushalt und das Grundwasser selbst auszugehen. Der Abteilung Umwelt des RP 
Darmstadt sind keine Grundwasserschäden in diesem Bereich bekannt. Für Oberflä-
chengewässer besitzt das Gebiet keine Bedeutung. 

II.2.6 Schutzgut Arten und Biotope  

Biotope  
Die strukturelle Kartierung erfolgte im September 2009. Die Biotoptypen-
klassifizierung folgt der hessischen KV. Die Bestandssituation ist der anliegenden 
Karte 2 zu entnehmen. 

Geplante Siedlungsfläche

Das Nutzungsbild im Plangebiet wird nahezu vollflächig von Grünlandnutzung be-
stimmt. Hierbei kann jedoch zwischen drei unterschiedlichen Bewirtschaftungstypen 
unterschieden werden, wodurch auch drei unterschiedliche Biotoptypen entstanden 
sind. Die im Nordwesten und im Osten des Plangebietes liegenden Grünlandflächen 
werden als intensive Viehweide (Biotoptyp-Nummer 06.200) genutzt. Eine intensive Mäh-
wiesennutzung findet sich dagegen im Süden und Südwesten; diese Flächen sind als 
intensiv genutztes Wirtschaftsgrünland (Biotoptyp-Nummer 06.910) einzustufen. Die 
Grünlandfläche im zentralen Norden weist dagegen eine geringere Nutzungsintensi-
tät auf und ist daher artenreicher Ausgebildet. Gemäß KV wird dieses Grünland als 
artenreiche Glatthaferwiese klassifiziert (Biotoptyp-Nummer 06.910), aber aufgrund des 
Artenreichtums um 6 Biotopwertpunkte/m² aufgewertet.  
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Aufgrund der lockeren Überstellung dieser Grünlandfläche mit alten und mittelalten 
Obstbäumen und der von ihnen ausgehenden Beschattungswirkung wird die Ausbil-
dung einer artenreichen, thermisch begünstigten Wiese verhindert. 

Als weitere, flächige Biotoptypen sind Ackerland (Biotoptyp-Nummer 11.191), eine klein-
flächige Ackerbrache (Biotoptyp-Nummer 09.120) sowie Grabeland und gleichzustellende 
Hausgärten (Biotoptyp-Nummer 11.211) im Plangebiet vertreten. Im Osten sind zudem 
noch landwirtschaftlich genutzte Gebäudeensembles vorhanden (Biotoptyp-Nummer 

10.710). Als weitere anthropogen geprägte Nutzungsstrukturen finden sich Straßen- 
und Schotterwegflächen (Biotoptyp-Nummer 10.510 und 10.530), sowie ein bewachsener 
Feldweg/Wiesenweg (Biotoptyp-Nummer 10.610). 

Die räumliche Lage der Gehölzausstattung ist auf der anliegenden Karte 2 darge-
stellt. Im Grundsatz sind alle Gehölze als Obstbäume, Heckenzüge und Hecken-
gruppen sowie Gebüschflächen einzustufen (Biotoptyp-Nummer 02.100 und 04.110). 

Ausgleichsfläche

Der notwendige naturschutzfachliche Ausgleich wird wie in Kapitel II.2.1 direkt an-
grenzend an die Siedlungsflächenerweiterung erbracht. Die überplanten und für eine 
naturschutzfachliche Aufwertung vorgesehenen Flächen sind aktuell als Grünland 
ausgebildet Unter Berücksichtigung der durch die KV vorgegebenen Standard-
Nutzungstypen sind die Flächennutzungen als intensive Weide (Biotoptyp-Nummer 

06.200) und intensiv genutztes Wirtschaftsgrünland (Biotoptyp-Nummer 06.910) einzuord-
nen. Im Westen sind an der Gebietsperipherie noch drei ältere Obstbäume – darun-
ter ein Höhlenbaum – sowie ein Gebüsch-Ausläufer vorhanden (vgl. Darstellung in 
Karte 2).  

Flora 

Weder im Bereich der geplanten Siedlungsfläche, noch im Bereich der für Kompen-
sationsmaßnahmen vorgesehen ist waren Vorkommen seltener oder geschützter 
Pflanzenarten nachweisbar.  

Fauna  

Auf Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von Bürgern, Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde zwischen März und September 2010 
eine Erfassung ausgewählter, für das Plangebiet und seine Umgebungsbereiche re-
levanter faunistischer Taxa  - Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Tagfalter und Heu-

schrecken - durchgeführt. Die Ergebnisse dieser Kartierung sind im anliegenden 
Faunistischen Gutachten (BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 2010) dargestellt sowie in ei-
ner Artenschutzprüfung gemäß § 44(1) BNatSchG (BÜRO FÜR UMWELTPLANUNG, 
2010) artenschutzrechtlich bewertet. Auszüge aus den beiden Gutachten sind nach-
stehend eingefügt, für weiterführende Informationen sei an dieser Stelle auf die bei-
den Gutachten verwiesen. 
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Bewertung für das Schutzgut Arten und Biotope 

Biotopausstattung
Ähnlich ihrer verschiedenartigen Ausbildung sind auch die Offenlandflächen hinsicht-
lich ihrer Wertigkeit differenziert zu betrachten. Das intensiv genutzte Wirtschafts-
grünland und die Intensiv-Weide sind als Pflanzengesellschaften verarmt, stark von
Obergräsern dominiert und aufgrund der hohen Nutzungsintensität (Beweidung, häu-
fige Mahd) sehr kurzrasig und blütenarm. Die Weidefläche weist zudem erhebliche 
Vorkommen von Stumpfblättrigem Ampfer (Rumex obtusifolia) auf. Der ebenfalls im 
Plangebiet vorkommende Vegetationstyp der artenreichen Glatthaferwiese besitzt 
dabei eine deutlich höhere Bedeutung für die lokale Entomofauna, obwohl das stand-
örtliche Potenzial - geringe, ertragsarme Bodendeckung, gute Exposition -  für die 
Grünlandentwicklung nicht optimal ausgenutzt ist (Beschattungswirkung). Dieser 
Grünlandbereich besitzt daher ein gutes Entwicklungspotential. Die Gehölzbestände 
im Plangebiet sind fast vollständig von Strauchgehölzen dominiert, wodurch eine gu-
te Eignung bspw. als Bruthabitat für heckenbrütende Arten gegeben ist; die vorhan-
denen Obstbäume verfügen über natürliche Baumhöhlen und-spalten, nachgewiese-
ne Bauversuche des Grünspechtes sowie über Baumfreibrüternester. Daher findet 
auch die Gruppe der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter und Baumfreibrüter geeignete 
Bruthabitatstrukturen.

Funktionales Gefüge
Den im Plangebiet locker verteilten Gehölzstrukturen kommt eine gewisse Bedeu-
tung als Vernetzungselement und Ausbreitungsbahn - primär für die lokale Avifauna -
zu. Die Flächenbiotope besitzen dagegen kaum vernetzenden Charakter. 

Flora
Die verfügbare Datenlage weist für den Planungsraum keine Vorkommen seltener 
und/oder gefährdeter Pflanzenarten aus. Die floristische Bedeutung des Gebietes ist 
sehr gering bis nachgeordnet. 

Fauna

Im Rahmen dieser Untersuchung waren im Untersuchungsraum mit Großem Abend-
segler (Nyctalus noctula), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) und Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) drei Fledermausarten bei ihren Jagdflügen oder beim 
Durchzug zu beobachten; eine Quartiernutzung im Vorhabensgebiet ist für keine Art 
gegeben.  

Insgesamt gelang der aktuelle Nachweis von 36 Vogelarten, denen unterschiedliche 
Vorkommens-Stati im Gebiet zukommen. Eine weitere Art wurde im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung für das Plangebiet oder dessen funktional angrenzende Be-
reiche genannt; 16 Arten sind derzeit im Untersuchungsraum als Brutvogelarten ein-
zustufen. Als gefährdete Brutvogelarten (Rote-Liste Arten) im Plangebiet war dage-
gen aktuell nur der Haussperling (Passer domesticus) nachweisbar; die gefährdeten 
Arten Feldsperling (Passer montanus), Girlitz (Serinus serinus), Stieglitz (Carduelis 

carduelis) und Türkentaube (Streptopelia decaocto) kommen als Randsiedler vor.  

Als Vertreterin der lokalen Reptilienfauna war nur die Blindschleiche (Anguis fragilis) 
anzutreffen; artenschutzrechtlich bedeutsame Reptilienarten wie bspw. die Zaunei-
dechse (Lacerta agilis) waren nicht nachweisbar. 
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Mit der Beobachtung der Goldenen Acht (Colias hyale) gelang der Nachweis einer 
artenschutzfachlich bedeutsamen Tagfalterart im Planungsraum. Artenschutzfachlich 
bedeutsame Heuschreckenarten waren im Rahmen der aktuellen Begehungen für 
das Vorhabensgebiet nicht nachzuweisen. 

Das angetroffene Artenspektrum ist typisch für die im Untersuchungsraum ange-
troffenen Standortverhältnisse und weist 17 seltene, streng geschützte oder gefähr-
dete Arten (Arten mit gesteigerter Empfindlichkeit) auf – drei Fledermaus-, zwölf Vo-
gelarten sowie jeweils eine Reptilien- und Tagfalterart.  

Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Aktuell ist kein Vorkommen einer Art dieser Schutzkategorie nachgewiesen. Im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde das Vorkommen des hierher zu stellen-
den Neuntöters (Lanius collurio) genannt. 

Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie
Mit Großem Abendsegler (Nyctalus noctula), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 
und Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) wurden drei Arten dieser Schutzkate-
gorie aktuell im Untersuchungsraum nachgewiesen. 

Streng geschützte Arten nach BArtSchV
Im Rahmen der aktuellen Erfassung konnte nur das Vorkommen einer Art dieser 
Schutzkategorie nachgewiesen werden: Grünspecht (Picus viridis). 

Streng geschützte Arten nach BNatSchG 
Insgesamt konnte bei der faunistischen Erfassung mit den bereits vorgenannten Ar-
ten - Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), Wasserfledermaus (Myotis 
daubentonii), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und Grünspecht (Picus 
viridis) - sowie zwei Greifvogelarten - Mäusebussard (Buteo buteo) und Turmfalke 
(Falco tinnunculus) sechs Arten dieser Schutzkategorie nachgewiesen werden.   

Arten der Roten-Liste
Die faunistische Erfassung erbrachte Nachweise für das Vorkommen von 13 Arten 
die in der Roten Liste von Hessen geführt werden (acht Vogelarten, drei Fleder-
mausarten sowie jeweils eine Reptilien- und Tagfalterart) sowie Nachweise für vier 
Arten die in der Roten Liste von Deutschland geführt werden (drei Vogelarten sowie 
eine Fledermausart) – die einzelnen Arten sind dem Faunistischen Gutachten zu 
entnehmen. 

Artenschutzprüfung gemäß § 44 (1) BNatSchG

Aufgrund der vorhandenen Datenlage und der strukturellen Gebietsausstattung 
ergab sich das Erfordernis für drei Fledermausarten sowie für 34 Vogelarten eine 
artenschutzrechtliche Betrachtung durchzuführen. Für die drei Fledermausarten so-
wie für acht Vogelarten mit einem in Hessen ungünstig-unzureichenden Erhaltungs-

zustand erfolgte dabei eine spezifische, formale Artenschutzprüfung.

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichti-
gung der formulierten Maßnahmen in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhal-
tigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders und streng geschützten 
europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsicht-
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lich der Wahrung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang werden 
für die betroffenen Arten zudem hinreichend erfüllt. 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell erwartbare Art ein Ausnahmeer-
fordernis. 

Summarische Bewertung

Vorhabensbedingt entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand – bei Berücksichtigung 
der formulierten Maßnahmenkonzeption - keine erheblichen und nachhaltigen Be-
einträchtigungswirkungen auf gefährdete und streng geschützte Arten oder Arten die 
im Anhang I der VS-RL bzw. im Anhang IV der FFH-RL geführt werden. 

II.2.7 Schutzgut Landschaft

Der Planungsraum befindet sich im Übergangsbereich zwischen Siedlungsrand und 
freier Landschaft. Er ist  in seinem Westteil durch Gehölzstrukturen gut gegliedert, 
während der Ostteil überwiegend von Offenlandbiotopen geprägt wird. Die Lage des 
Planungsgebietes im Kuppenbereich bzw. an der nach Westen sanft ausstreichen-
den oberen Hangkante bedingt grundsätzlich eine Sichtexposition der geplanten 
Siedlungsflächenerweiterung. Mindernd ist zu berücksichtigen, dass der nach Wes-
ten geneigte Rand der geplanten Bebauung schnell eine topographischen Begren-
zung erfährt (Höhenzug als Sichtbarriere) und an der Ostgrenze des Plangebietes 
eine hohe und steile Hangkante ausgebildet ist, die zudem eine hochwüchsige 
Baumhecke trägt. Dieser Gehölzzug bedingt eine gute Sichtverschattung nach Osten 
und Südosten.  

Eine Nutzung des Plangebietes im Rahmen der stillen Naherholung für die Einwoh-
ner Rimbachs ist nur in sehr beschränktem Maße gegeben, da die vorhandenen We-
geverbindungen mit keinem übergeordneten Wegenetz verknüpft und insgesamt 
nicht durchgängig sind.  

Bewertung für das Schutzgut Landschaft 
Der neu entstehende westliche Siedlungsrand entwickelt sich dagegen zu einem en-
gen Talraum, der von einem westlich vorgelagerten Höhenrücken begrenzt wird, so 
dass hier keine Fernwirkung gegeben ist. Eine Fernwirkung tritt jedoch – entspre-
chend der topographischen Situation und den südöstlich benachbarten 
Gehölzstrukturen – für ein Teilsegment des neuen, südlichen Siedlungsrandes auf. 
Aus dem von dieser Fernwirkung betroffenen Landschaftsraum sind jedoch auch 
große Teile der Ortslage von Rimbach einzusehen, so dass die Zunahme nicht als 
erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildgenusses insgesamt zu werten ist. 
Durch die fehlenden Verbindungswege ist das Plangebiet für die Naherholung unat-
traktiv. 

II.2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im überplanten Raum sind keine nennenswerten Sachgüter und keine Kulturgüter 
vorhanden. 
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Bewertung für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die Bedeutung des Plangebietes für das Schutzgut Kultur- und Sachgüter ist in An-
betracht der beschriebenen Bestandssituation als völlig nachgeordnet zu bewerten. 

II.2.9 Schutzgut Mensch

Bei der Betrachtung dieses Schutzgutes ergeben sich vielfältige Überschneidungen 
mit anderen Schutzgütern, insbesondere mit den Schutzgütern Landschaftsbild  und 
Erholung, Grundwasser sowie Klima und Lufthygiene (Immissionsschutz). 

Bewertung für das Schutzgut Mensch 

Die Anlehnung des Gebietes an die vorhandene Siedlungsfläche und die dadurch 
gegebene Abrundung des aktuell unregelmäßig gestalteten Ortsrandes im betroffe-
nen Bereich sowie die Einbindung der Siedlungsflächenerweiterung in ein großflä-
chiges Kompensationskonzept, bedingen eine nachgeordnete Bedeutung des Vor-
habens für das Schutzgut Mensch.  

II.2.10 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgütern  

Es sind keine besonders bedeutenden Wechselwirkungen der vorgenannten Schutz-
güter oder kumulierende Effekte festzustellen. 
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II.3 Schutzgutbezogene Beschreibung der Auswirkungen des  
 Vorhabens und der umweltrelevanten Maßnahmen 

II.3.1 Schutzgut Boden

Auswirkungen 

Durch das geplante Bauvorhaben wird der Boden in Teilbereichen versiegelt und 
geht dem Naturhaushalt verloren; auf die weitestgehende Schonung und größt-
mögliche flächige Beschränkung ist bei der Inanspruchnahme von Boden zu achten. 

Maßnahmen 

� Die Versiegelungen für die Vorhabensnutzung sind auf das unbedingt notwendige 
Maß zu beschränken; eine Flächeninanspruchnahme durch Neuversiegelung 
(Biotopwerte 3 bis 6) darf 13.500 m² nicht übersteigen 

� Anfallender Oberboden (Mutterboden) ist gesondert von allen sonstigen Boden-
bewegungen abzutragen und separat zu sichern und fachgerecht zu lagern. 
Grundsätzlich sind hier die Vorgaben der  DIN 18 915 bindend. Wenn möglich ist 
der Oberboden und auch der anfallende Unterboden (Erdaushub) an geeigneter 
Stelle neu einzubauen (Folgenutzung) 

� Minimierung des Versieglungsgrades zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit 
durch die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien bei befestigten Flächen 
wie Stellplätze, Wege, Terrassen u.ä. 

� Bei allen Baumaßnahmen die einen Eingriff in das Schutzgut Boden erfordern ist 
auf organoleptische Auffälligkeiten zu achten; werden diese festgestellt ist umge-
hend die Abteilung Umwelt (Dez. 41.5) des RP Darmstadt zu verständigen. 

� Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden ist dies gemäß § 20 
HDSchG unverzüglich der Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

II.3.2 Schutzgut Klima

Auswirkungen 

Grundsätzlich sind die nachfolgenden klimarelevanten Auswirkungen zu erwarten.  

� Erhöhte Erwärmung durch Flächenversiegelung 

� Flächenverlust für die Kaltluftentstehung 

Aufgrund der Lage des Gebietes und seiner topographischen Gegebenheiten sind 
die beschriebenen Eingriffswirkungen zu vernachlässigen, da von Ihnen keine rele-
vanten Beeinträchtigungswirkungen auf die angrenzenden Siedlungsbereiche oder 
sogar der Ortsklage ausgehen; Insbesondere eine Behinderung des Kaltluftzustro-
mes in die Ortslage entsteht nicht, da die vorhandene Geländetopographie derartige 
Strömungsbahnen ausschließt und die bisher entstehende Kaltluft überwiegend von 
der Ortslage weg nach Süden und Westen abfließt. 

Maßnahmen 

� Spezielle Klimaschutzmaßnahmen sind nicht notwendig 

� Eingrünungsmaßnahmen  wurden insbesondere im Bereich der südlichen und 
westlichen Gebietsränder bewusst vermieden um den Ausnutzungsgrad von Pho-
tovoltaik- oder Solaranlagen optimal zu gestalten.  
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II.3.3 Schutzgut Wasser

Auswirkungen  

Ähnlich wie bei dem zuvor beschriebenen Schutzgut sind auch beim Schutzgut Was-
ser im Grundsatz die nachfolgenden Auswirkungen zu erwarten.  

� Verringerte Versickerung durch Flächenversiegelung; dadurch Minderung der 
Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet 

� Erhöhung des Oberflächenabflusses aus dem Gebiet durch Flächenversieglung 

Da das Gebiet nur eine geringe Bedeutung für die Grundwasserneubildung besitzt 
und für Oberflächengewässer ebenfalls keine Betroffenheit besteht, sind die be-
schriebenen Eingriffswirkungen nicht von erheblichem Belang. Eine Minderung der 
Eingriffswirkung  ist zudem durch die Festsetzung der nachstehenden Maßnahmen 
gegeben.  

Maßnahmen 

� Nutzung von Niederschlagswasser der Dachflächen für die Freiflächenbewäs-
serung und/oder als Brauchwasser (Minderung des Oberflächenabflusses) 

� Dezentrales Sammeln und Ableiten von nicht schädlich verunreinigtem Nieder-
schlagswasser in dezentrale oder zentrale Versickerungsflächen auf den Privat-
grundstücken; hierbei sind die Vorgaben gemäß ATV - Arbeitsblatt A 138  

� Minimierung des Versieglungsgrades zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit 
durch die Verwendung wasserdurchlässiger Materialien bei befestigten Flächen 
wie Stellplätze, Wege, Terrassen u.ä. 

II.3.4 Schutzgut Arten und Biotope

Auswirkungen 

� Verlust von derzeit intensiv genutztem und floristisch verarmten Grünland 
(Mähwiese, Weide); jedoch mit standortbedingtem gutem Entwicklungspotential 

� Verlust einer artenreichen Glatthaferwiese 

� Verlust einer kleinflächigen Ackerbrache 

� Verlust von flächigen Gehölzbeständen (Gebüsche, lineare Hecken, Heckengrup-
pen), tlw. nur Teilverluste ausgedehnterer Bestände; insgesamt 2.330 m² 
Gehölzverlust   

� Verlust von sechs alten und acht mittelalten Obstbäumen, tlw. mit Baumhöhlen 

Maßnahmen 

� Beschränkung der unmittelbaren Flächeninanspruchnahme für die Bebauung auf 
13.500 m²  

� die Rodung der Gehölze muss außerhalb der Brutzeit – also zwischen 01. Okto-
ber und 28. Februar - erfolgen 

� Installation von Nistgeräten als Ersatz für (potenzielle) Quartier- und Baumhöh-
lenverluste 

� auf den verbleibenden Freiflächen im Plangebiet sind die Gehölzbestände wei-
testgehend zu erhalten um die gehölzgebundene Avifauna zu unterstützen 
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� Schaffung von extensiv genutzten Grünlandflächen durch die Entwicklung von 
möglichst gehölzarmen, blütenreichen Wiesenarealen als strukturellen Ausgleich 
für die im Plangebiet vorkommenden und naturschutzfachlich bemerkenswerten 
Insektenarten sowie u.a. als wichtige Habitat- und Habitatergänzungsstrukturen 
für viele Vertreter der betroffenen Avifauna; zwei Teilflächen mit insgesamt 
14.800 m² Fläche 

� Das Freiflächenkonzept sollte im Plangebiet eine ausgewogene Mischung aus 
Baum- und Heckenpflanzungen mit einheimischen, standortgerechten Arten bein-
halten; eine weitgehend extensive Gehölzentwicklung und – pflege ist dabei zu 
berücksichtigen. 

II.3.5 Schutzgut Landschaft

Auswirkungen 

Auch in Anbetracht der Vorbelastungen durch die angrenzende - zum Teil auch 
kuppennahe - Bebauung (Wohnhaus, Maschinenhallen) kommt es durch die geplan-
te Siedlungsflächenerweiterung abschnittsweise zu deutlichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut Landschaft. Eine Fernwirkung tritt – entsprechend der topographischen 
Situation und den südöstlich benachbarten Gehölzstrukturen – nur für ein Teilseg-
ment des neuen, südlichen Siedlungsrandes auf. Aus dem von der Fernwirkung be-
troffenen Landschaftsraum sind jedoch auch große Teile der Ortslage von Rimbach 
einzusehen, so dass die Zunahme nicht als erhebliche Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildgenusses zu werten ist. Zur Minderung von Beeinträchtigungen - selbst 
der Nahwirkung - sind die nachfolgend formulierten Maßnahmen umzusetzen:

� Zur Minderung von Beeinträchtigungen hinsichtlich der Fernwirkung des Vorha-
bens sind die nachfolgend formulierten Maßnahmen umzusetzen 

Maßnahmen 

� Begrenzung der Bauhöhe auf maximal 8,00 m. 

� Eingrünungsmaßnahmen wurden insbesondere im Bereich der südlichen und 
westlichen Gebietsränder bewusst vermieden um den Ausnutzungsgrad von Pho-
tovoltaik- oder Solaranlagen optimal zu gestalten. 

II.3.6 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bei der Realisierung der geplanten Bebauung kommt es zu keinen Auswirkungen auf 
Kultur- und sonstige Sachgüter. 

II.3.7 Schutzgut Mensch

Durch die geplante bauliche Entwicklung ist nicht von einer erheblichen Veränderung 
der Erholungswirksamkeit der Landschaft, der kleinklimatischen Verhältnisse, des 
Trinkwasserverbrauchs oder der lufthygienischen Situation auszugehen. 
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II.3.8 Prognose für die Entwicklung des Umweltzustandes  

Status-quo-Prognose 
Die Flächennutzung als Viehweide und Mähwiese wird als anhaltender Nutzungs-
trend wahrscheinlich auch mittel- und langfristig die Qualität der Offenlandstandorte 
bestimmen, wie auch die Ackernutzung als fortdauernd eingestuft werden kann; ggf. 
ist hier jedoch auch mit einer Umwandlung in intensiv genutztes Grünland denkbar. 
Die Gehölzentwicklung wird ebenfalls in der eingeschlagenen Tendenz  weiter ver-
laufen. Eine Zunahme der Gehölzflächen ist nicht zu erwarten. Vielmehr ist mit einem 
Verlust der Obstbäume zu rechnen, da sich die meisten der vorhandenen Bäume im 
Endstadium ihres natürlichen Alterungsprozesses befinden; Nachpflanzungen von 
bestandserhaltenden Jungbäumen fehlen völlig. Demnach ist bereits mittelfristig da-
von auszugehen, dass im Plangebiet nur noch Hecken- und Gebüschstrukturen die 
Gehölzflora vertreten. 

Planfall 
Die durch die vorliegende Bauleitplanung initiierte Gebietsentwicklung wirkt sich vor 
allem auf das Schutzgut Biotope und Arten aus, da hier unmittelbare Verluste entste-
hen. Die vorhandenen Offenlandbiotope – mit Ausnahme ausgedehnter Grünlandflä-
chen für die Kompensationsplanung - können als solche nicht erhalten werden und 
erfahren somit deutliche Verluste durch die geplanten baulichen Anlagen oder durch 
die damit verbundene Freiflächengestaltung. Anzumerken ist dabei, dass sich diese 
Biotopverluste nur auf gering - bis maximal mittelwertige – im Naturraum nicht selte-
ne Strukturen erstrecken und die betroffenen Biozönosen weitgehend von häufigen 
und verbreiteten Arten geprägt werden. Seltene, gefährdete oder geschützte Tier- 
und Pflanzenarten sind in ihrem lokalen Vorkommen nicht erheblich oder nachhaltig 
betroffen. Durch die Umsetzung des Vorhabens kommt es zu einem nahezu voll-
ständigen Verlust der innerhalb des Plangebietes gelegenen Gehölzstrukturen, wo-
bei insbesondere der Verlust des von Altbäumen dominierten Obstbestandes für die 
lokale Avifauna beeinträchtigend wirkt. Funktional und strukturell werden diese Be-
einträchtigungen jedoch durch die qualitativ vergleichbaren Gehölzbiotope im Nord-
westen, Südwesten und Osten aufgefangen. Durch die am östlichen und südlichen 
Gebietsrand vorgesehenen, naturschutzfachlich orientierten Gestaltungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen können Teile der durch den Planfall verlorengehenden Funk-
tionen langfristig wieder hergestellt und gesichert werden. 

II.3.9 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung  

Die Flächenbilanzierung erfolgt nach der Hessischen Kompensationsverordnung 
(KV, Stand 2005). Die erstellte Bilanz ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. 
Die Eingriffswirkung auf Wasser, Klima und Landschaftsbild wird durch die vorgese-
hene Maßnahmenkonzeption und grünordnerischen Festsetzungen ausgeglichen. 
Zusätzlicher Ausgleich ist für diese Schutzgüter damit nicht notwendig.  

Der überwiegende Teil des für die geplante Bebauung vorgesehenen Bereiches des 
Bebauungsplans unterliegt aktuell durch die Ackernutzung bzw. die mehrschürige 
Mahd und Beweidung im Kuppen- und Hangschulterbereich, einer gesteigerten Nut-
zungsintensität. Da es sich zudem um einen naturraumtypischen Grünlandbestand 
mit zwar nur schwach ausgeprägten, wertsteigernden Entwicklungstendenzen – Ma-
gerkeitszeiger - handelt, muss der unmittelbare Biotopwertverlust unter natur- und 
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landschaftsschutzfachlichen Aspekten als ‚gering-mittel‘ eingestuft werden. Eine 
‚mittlere-hohe‘ Wertigkeit unter natur- und landschaftsschutzfachlichen Aspekten 
kommt dagegen dem eher zentral gelegenen Grünlandbestand mit seinen ausge-
prägten Gehölzstrukturen zu. Durch die großflächig im unmittelbaren Gebietsan-
schluss vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen - die qualitativ an die entstehen-
den Grünlandverluste angepasst sind – und den formulierten Artenhilfsmaßnahmen  
kann auch fachlich ein als ausreichend zu erachtender Ausgleich für die entstehende 
Eingriffswirkung erbracht werden. Rechnerisch lässt sich sogar eine leichte Biotop-
wertsteigerung nachweisen. 

Gesamtbilanz 

Biotopwerte BESTAND (vorher) PLANUNG (nachher) 

Flächenwirksame Strukturen 

Vorhabensfläche 815.008 BWP 838.202 BWP

Flächenneutrale Strukturen 

Vorhabensfläche 9.765 BWP  1.395 BWP

Summe 824.773 BWP  839.597 BWP

Biotopwertdifferenz - 14.824 BWP 

Flächenwirksame Strukturen                                                                              BESTAND 

Typ-Nr. Bezeichnung BWP/qm Fläche (m²)      
(vorher) 

Biotopwert       
(vorher) 

Vorhabensfläche

02.100 Gebüsche, Hecken 36 2.525 90.900 

06.200 Weide (intensiv, Kühe, Pferde) 21 10.007 210.147 

06.910 Artenreiche Glatthaferwiese (aufgew. um 6 BWP) 27 (21+6) 5.928 160.056 

06.910 Intensiv genutztes Wirtschaftsgrünland 21 13.770 289.170 

09.120 Ackerbrache 23 290 6.670 

10.510 Straße  3 310 930 

10.530 Schotterweg/unbewachsener Feldweg 6 300 1.800  

10.610 Bewachsener Feldweg (Wiesenweg) 21 625 13.125 

10.710 Maschinenhallen, Viehhütte  3 280 840 

11.191 Acker, intensiv genutzt  16 2.030 32.480 

11.211 Gärten in der freien Landschaft, Grabeland  14 635 8.890 

Vorhabensfläche 36.700 815.008 

Flächenneutrale Strukturen                                                                                BESTAND 

Typ-Nr. Bezeichnung BWP/qm Überschirmte 
Fläche (vorher)

Biotopwert       
(vorher) 

Vorhabensfläche

04.110 Obstbaum/Laubbaum, heimisch – mittel 31 165 (11x15 m²) 5.115 

04.110 Obstbaum/Laubbaum, heimisch – groß 31 150 (6x25 m²) 4.650 

Vorhabensfläche 315 m² 9.765 
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Flächenwirksame Strukturen                                                                              PLANUNG 

Typ-Nr. Bezeichnung BWP/qm Fläche (m²)      
(nachher) 

Biotopwert       
(nachher) 

Vorhabensfläche

02.100 Hecke, Gebüsch 36 195 7.020 

10.510 Straßenfläche  3 2.400 7.200 

10.530 Bauaccessorische Nutzung (Nebenanlagen) 6 3.797 22.782 

10.530 Schotterweg/unbewachsener Feldweg 6 420 2.520 

06.310 Extensivgrünland (Fläche A) 44 2.800 123.200 

06.310 Extensivgrünland (Fläche B) 44  11.900 523.600 

10.715 Dachfläche, verbindliche Regenwassernut-
zung bzw. Regenwasserversickerung 

6 7.594 45.564 

11.221 Freifläche/gärtnerisch gepflegte Anlage 14 7.594 106.316 

Vorhabensfläche 36.700 838.202 

Flächenneutrale Strukturen                                                                                PLANUNG 

Typ-Nr. Bezeichnung BWP/qm Überschirmte 
Fläche (nach-

her) 

Biotopwert       
(nachher) 

Vorhabensfläche

04.110 Obstbaum/Laubbaum, heimisch – mittel 31 45 (3x15 m²) 1.395 

Vorhabensfläche 45 m² 1.395 

II.3.10 Monitoring  

Aufgrund der Größe und naturschutzfachlichen, artenschutzfachlichen und arten-
schutzrechtlichen Relevanz der Kompensationsfläche erscheint eine Überprüfung 
der Maßnahmenumsetzung erforderlich. Dies betrifft insbesondere auch das Aufhän-
gen der festgesetzten Nistkästen und Fledermauskästen. Die jeweilige Kontrolle der 
Umsetzung der festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen erfolgt durch das Umweltamt 
der Gemeinde Rimbach oder eines fachlich qualifizierten Planungsbüros; hierbei ist 
zu beachten, dass das Aufhängen der Nistkästen vor der beginnenden Erschließung 
des Gebietes zu erfolgen hat; die Grünflächenextensivierung ist drei Jahre nach 
Rechtskraft des Bebauungsplanes zu überprüfen. Die UNB erhält jeweils ein Ergeb-
nisprotokoll.

II.3.11 Zusammenfassung  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung soll eine Fläche an der südwestlichen Peripherie 
der Ortslage Rimbachs an den Siedlungsflächenverbund der Kerngemeinde ange-
gliedert bzw. in diesen eingegliedert werden. Der zukünftige Siedlungsrand ist in die-
sem Bereich der Ortslage Rimbach dann durchgängig und abgerundet. 
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Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens – insbesondere die bauliche Nutzung - 
und der damit verbundenen Maßnahmen auf die betroffenen Schutzgüter ist nicht 
erheblich. Der Ausgleich der Haupteingriffswirkung auf das Schutzgut Biotope und 
Arten erfolgt im direkten räumlichen Anschluss.  

Erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 13. November 2010 

Dr. Jürgen Winkler 
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ANHANG 



 Gemeinde Rimbach   Bebauungsplan  ‚Verlängerung in der Hohl‘ 

 Kerngemeinde  Umweltbericht  

 Büro für Umweltplanung   -   64668 Rimbach 22

ANHANG 

Textliche Festsetzungen 

Kartenteil 

• Karte 1 -  Übersichtslageplan (Maßstab 1 : 2.500)

• Karte 2 -  Bestandssituation (Maßstab 1 : 1.000)

• Karte 3  -  Planungssituation (Maßstab 1 : 1.000)
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Grünordnerische Festsetzungen (gemäß § 9 BauGB in Verbindung § 4 HENatG) 

§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB: Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen:  

� Erhalt des randlichen Heckenzuges im Osten des Flurstückes 27/2 

� Teilerhalt des Heckenzuges im Bereich des Flurstückes 38/2 

� Erhalt von drei Obstbäumen, darunter ein Höhlenbaum im Bereich des Flur-
stückes 38/2 

Die aufgeführten Gehölzbestände sind in der Karte 3 Planungssituation  als erhal-
tenswert festgesetzt und gekennzeichnet (Erhalt von Heckengruppen, Erhalt von 
Einzelbäumen). 

Zu Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten auf den bebaubaren Grundstücken  
sind die oben genannten Gehölzbestände als ‚zu erhalten‘ zu kennzeichnen (Aus-
trassierung, nötigenfalls Bauzaun zum Baufeld hin; Beschilderung o.ä.) 

§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB: Erhaltung von Flächen zum Schutz von Natur und 
Landschaft  

� Die als ‚Weide, intensiv genutzt‘ klassifizierte Grünlandfläche im Bereich der 
Flurstücke 25, 26/1 und 27/2 wird großteils erhalten und in das Kompensati-
onskonzept integriert 

Der genannte Biotoptyp ist in der Karte 3 Planungssituation  als erhaltenswert  fest-
gesetzt und gekennzeichnet (Extensivgrünland – Fläche A).  

Zu Beginn der Erschließungsarbeiten und Bauarbeiten auf den bebaubaren Grund-
stücken ist die Grenze des als ‚Extensivwiese‘ festgesetzten Areals  als ‚zu erhalten‘
zu kennzeichnen (Austrassierung, nötigenfalls Bauzaun zum Baufeld hin; Beschilde-
rung o.ä.) um auch bauzeitliche Inanspruchnahmen für Lager- und Abstellplätze oder 
Zwischenlager für Erdaushub zu verhindern. 

§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB: Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen: 

Mindestens 10 % der Baugrundstücksfläche ist mit einheimischen und standortge-
rechten Laubgehölzen der nachstehend  aufgeführten Arten zu bepflanzen. Ein 
Pflanzgebot für die Grundstücksränder im Süden und Westen des Plangebietes wur-
de bewusst vermieden um  nachteilige Wirkungen auf den Wirkungsgrad von Solar-
anlagen zu vermeiden. Eine entsprechende Bepflanzung ist den betroffenen Grund-
stückseigentümern jedoch freigestellt. 
  



 Gemeinde Rimbach   Bebauungsplan  ‚Verlängerung in der Hohl‘ 

 Kerngemeinde  Umweltbericht  

 Büro für Umweltplanung   -   64668 Rimbach 24

Bäume  

Acer campestre Feldahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Amelanchier ovalis Felsenbirne
Betula pendula Birke
Carpinus betulus Hainbuche
Castanea sativa Ess-Kastanie
Prunus avium Vogelkirsche
Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Salweide
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winter-Linde
Ulmus var. robustus Ulme

als traditionelle dorftypische Elemente außerdem: 
hochstämmige Obstbaumarten, Walnuss 

Sträucher  

Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Coryllus avellana Hasel
Crataegus spp. Weißdorn-Arten
Ligustrum vulgare Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa agrestis, R. arvensis, R. canina Acker-, Feld-, Hunds-Rose
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

als traditionelle dorftypische Elemente außerdem: 
Flieder, Forsythie, Buxbaum 

Zur gezielten Förderung von Arten außerdem: 
Weiden-Arten (Förderung der Frühtracht) 

Buddleja davidii (Nektarspender für Tagfalter ) 

Schling- und Kletterpflanzen  

Clematis vitalba Waldrebe 
Hedera helix Efeu 
Lonicera periclymenum Waldgeißblatt 
Lonicera caprifolium Jelängerjelieber 
Parthen. tricusp. 'Veitchii' Wilder Wein 
Polygonum aubertii Schlingknöterich 

als traditionelle dorftypische Elemente außerdem: 
Echter Wein, Spalierobst 

  

Qualitätsanforderungen an das eingesetzte Pflanzgut: 



 Gemeinde Rimbach   Bebauungsplan  ‚Verlängerung in der Hohl‘ 

 Kerngemeinde  Umweltbericht  

 Büro für Umweltplanung   -   64668 Rimbach 25

Straucharten: Str 2xv; Mindestgröße 100-125 cm; keine Containerware 
Rosa-Arten: Str 2xv; Mindestgröße  60-100 cm 
Baumarten: H 3xv; Mindeststammumfang 14-16 cm  
Obstbäume: Hochstamm (mindestens 1,80 m bis zum Kronenansatz)

Pflanzhinweise: 

� Die Strauchgehölze sind möglichst gruppenweise (3-5 Individuen) zu pflanzen; 
� Pflanzdichte bei Hochstraucharten 1 St./2m², bei Niederstraucharten 1 St./m²; 
� Randlinie und Höhenzonierung von Hecken sind heterogen zu gestalten; 
� Die Pflanzung sollte als Frühjahrspflanzung erfolgen. 
� eine weitgehend extensive Gehölzentwicklung und – pflege ist zu berücksichtigen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft:  
  
Zur Vermeidung, Minderung und zur Kompensation der zu erwartenden Eingriffswir-
kung sind die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen zu realisieren. Die gewählte 
Nummerierung entspricht nicht in allen Fällen den Vorgaben der Fachgutachten:  

M 01 Beschränkung der Rodungszeit: die Rodung der Gehölze muss außerhalb 
der Brutzeit – also zwischen 01. Oktober und 28. Februar - erfolgen. 

M 02 Installation von Nistgeräten: Als Ersatz für (potenzielle) Quartier- und 
Baumhöhlenverluste sind entsprechende Hilfsgeräte im funktionalen Um-
feld zu installieren; es sind Nistkästen für Halbhöhlenbrüter (Baumläu-
ferhöhle Typ1 2B oder 2BN, Halbhöhle Typ 2HW ), Nistkästen für Höh-

lenbrüter (Kleiberhöhle Typ 5KL, Nisthöhle 1B und Nisthöhle 1M) sowie 
Fledermauskästen (Flachkasten Typ 1 FF, Fledermaushöhle 2FN) auf-
zuhängen; die Umsetzung dieser Maßnahme ist den Eingriffen voranzu-
stellen; die Installation muss vor Beginn der Brut- und Setzperiode abge-
schlossen sein (bis Anfang März). Zielarten: Gartenbaumläufer, Hausrot-
schwanz, Kleiber, Blau- und Kohlmeise, Feld- und Haussperling, Star so-
wie Wasserfledermaus und Großer Abendsegler. Die räumliche Festle-
gung erfolgt vor Ort mit dem kommunalen Umweltamt oder entsprechend 
qualifiziertem Fachpersonal 

  

                                                          
1
   Alle Typbezeichnungen sind der Produktpalette der Firma Schwegler entlehnt; qualitativ gleichwertige Produkte anderer 

Hersteller sind selbstverständlich ebenso einsetzbar 
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M 04 Schaffung von extensiv genutzten Grünlandflächen: Entwicklung von mög-
lichst gehölzarmen, blütenreichen Wiesenarealen als struktureller Aus-
gleich für die im Plangebiet vorkommenden und naturschutzfachlich be-
merkenswerten Insektenarten; anzustreben ist dabei eine Positionierung 
in einem möglichst nahen Umfeld zum Eingriffsgebiet um ein Abwandern 
bzw. Einwandern der Tiere aus dem Vorhabensgebiet zu begünstigen. Ei-
ne entsprechende Entwicklung fördert auch eine Verbesserung der Nah-
rungshabitat-Situation für den im Verfahren thematisierten Neuntöter, der 
auf entsprechend entwickelten Flächen hervorragende 
Jagdhabitatbedingungen vorfindet. Insgesamt werden aufgrund der stand-
ortökologischen Gegebenheiten zwei unterschiedliche, jedoch räumlich 
sogar verknüpfte Teilflächen entwickelt: 

Teilfläche A  

Bezeichnung:  Gemarkung Rimbach, Flurstücke 25, 26/1 und 27/2, alle 
nur tlw.; alle in Flur 16  

Größe:  2.800 m²  

Zuordnung:  kompensiert einen Teil des naturschutzfachlich not-
wendigen Ausgleichsbedarfes des Eingriffs im 
Vorhabensgebiet; Ersatz für qualitativ hochwertigere 
Grünlandtypen und Lebensraumverluste von grünland-
gebundenen Insektenarten 

Bestand:  intensiv genutzte Weidefläche 

Entwicklungsziel:  Schaffung eines frischen, extensiv genutzten Grünland-
standortes; durch die östlich vorgelagerten Strauch- 
und Baumhecken ist der Standort durch ausgedehnte 
Beschattungszeiten mitgeprägt 

Maßnahme:  Die Wiesenfläche wird nur noch zweischürig gemäht; 
dabei ist selbst auf eine Grunddüngung zu verzichten, 
das Mähgut ist zu räumen; eine Beweidung und eine 
Nachbeweidung ist auszuschließen; 1. Mahdtermin 
nicht vor dem 15. Juni, 2. Mahdtermin nicht vor dem 15. 
September.  

Teilfläche B  

Bezeichnung:  Gemarkung Rimbach, Flurstücke 25, 26/1, 26/2, 26/3 
und 38/2, alle nur tlw.; alle in Flur 16  

Größe:  12.000 m²  

Zuordnung:  kompensiert einen Teil des naturschutzfachlich not-
wendigen Ausgleichsbedarfes des Eingriffs im 
Vorhabensgebiet; Ersatz für qualitativ hochwertigere 
Grünlandtypen und Lebensraumverluste von grünland-
gebundenen Insektenarten; Entwicklung eines Nah-
rungshabitat-Ersatzes für den Neuntöter 
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Bestand:  intensiv genutzte Weidefläche und Mähwiesen, Ge-
büsch, drei mittelgroße Obstbäume, davon ein Baum 
mit Baumhöhle 

Entwicklungsziel:  Schaffung eines thermisch überprägten, extensiv ge-
nutzten Grünlandstandortes  

Maßnahme:  Die Wiesenfläche wird nur noch zweischürig gemäht; 
dabei ist selbst auf eine Grunddüngung zu verzichten, 
das Mähgut ist zu räumen; eine Beweidung und eine 
Nachbeweidung ist auszuschließen; 1. Mahdtermin 
nicht vor dem 15. Juni, 2. Mahdtermin nicht vor dem 15. 
September; das Strauchgehölz ist zu erhalten; an den 
drei Obstbäumen können Nistgeräte oder Fledermaus-
kästen gemäß M 02 angebracht werden; abgängige 
Obstbäume sind nicht zu ersetzen, das anfallende Tot-
holz ist im Gebiet zu belassen; als strukturierende Initi-
almaßnahme kann am südlichen Rand der Maßnah-
menfläche anfallendes Kronenholz der im Plangebiet zu 
rodenden Bäume arealweise eingebracht werden; auch 
die Einbringung von Wurzelstöcken aus dem Plangebiet 
ist zulässig.  

Es wird empfohlen zur Konkretisierung der zu entwi-
ckelnden, strukturellen Gegebenheiten eine arten-
schutzfachliche Ausführungsplanung durchzuführen.
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§ 81 (1) Nr. 3 HBO: Einfriedungen (Mauern, Zäune, Hecken etc.): 

� Als Einfriedungen sind Hecken und breitmaschige Zäune zulässig. Hecken 
sind durch eine ausgewogene Mischung standortgerechter Gehölzarten der 
oben aufgeführten Auswahlliste herzustellen. Die Verwendung von Thuja- 
oder Chamaecyparis-Hecken, sowie Nadelgehölzen ist nicht zulässig. 

� Bei Zäunen ist ein Bodenabstand von 10 cm einzuhalten, um den ungestörten 
Wechsel von Kleinsäugern zu gewährleisten. 

� Der Einsatz von Mauern ist in Bereichen notwendiger Böschungssicherungs-
maßnahmen zulässig und gegenüber Befestigungen mit Gabionen vorzuzie-
hen; einzusetzen sind hier ausnahmslos Natursteinmauern (ggf. entsprechend 
verblendet) mit naturraumtypischen Gesteinsarten; in allen Fällen sollte bei 
Zäunen, die auf die Mauern aufgebracht werden, zumindest abschnittsweise, 
ebenfalls ein ausreichender Bodenabstand gewahrt werden. 

§ 81 (1) Nr. 4 HBO: Gestaltung von Stellplätzen und Garagen: 

� Befestigte Stellplätze sind mit wasserdurchlässiger Oberfläche (Rasengitter, 
Breitfugenpflaster, Schotterrasen oder anderen versickerungsaktiven Materia-
lien) auszubilden.  

� Bituminöse Decken oder Betonbeläge sind unzulässig.  
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Hinweise: 

Empfehlungen zur ökologischen Aufwertung von Bauvorhaben: 

Es wird empfohlen, zur Reduzierung der Umweltbelastungen und zur ökologischen 
Aufwertung von Bauvorhaben 

• keine Auftausalze und Herbizide einzusetzen, 

• naturraumtypische Baumaterialien zu verwenden und auf tropische Hölzer an 
Fenstern und Türen zu verzichten, 

• Pflanzung von Weidenarten zur Verbesserung der Frühtracht (Wildbienen), 

• Pflanzung des ‚Schmetterlingsstrauches‘ Buddleja davidii im Rahmen der Frei-
flächengestaltung zur Unterstützung der lokalen Tagfalterfauna 

• bei geeigneter Bauweise Einfluglöcher für Fledermäuse in Dachstühlen (spe-
zielle Dachziegel), Giebelspitzen und Mauerverkleidungen vorzusehen,  

• bei Dachstühlen/Holzverschalungen Material zu verwenden, das mit natürli-
chen Holzschutzmitteln behandelt wurde (Empfindlichkeit von Fledermäusen), 

• bei Holzverschalung/Verbretterung von Fassadenteilen sollte insbesondere im 
Bereich der Giebelspitzen die Ausführung ‚fledermausgerecht‘ erfolgen (un-
behandeltes Material, Gewährleistung der Unterfliegbarkeit, verstärkter 
Kammerungseffekt der Unterlattungs-Zwischenräume, sägeraue Unterver-
schalung) 

• Einbau von Quartiersteinen (empfohlen wird der Fledermausstein Typ 27 der 
Firma Schwegler oder vergleichbare Produkte) 

• Einbau von Niststeinen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter (empfohlen werden 
Niststeine der Typenauswahl 24 bis 26 der Firma Schwegler oder vergleichba-
re Produkte) 

• bei den Gehölzpflanzungen sind unbehandelte Pflanzpfähle (wichtige Nistsub-
stratquelle für diverse Hautflüglerarten) zu verwenden. 

• Einsatz von Natriumdampflampen (HSE/T-Lampe) zur Minderung von be-
leuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der Entomofauna 
(verschobenes Spektrum der emittierten Lichtstrahlung); die Lampen müssen 
staubdicht sein, die Lichtemissionen dürfen nur nach unten abstrahlen.  

Erstellt: 

Dr. Jürgen Winkler 
Steinbühl 11, 64668 Rimbach 

Rimbach, den 13. November 2010 

Dr. Jürgen Winkler 
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